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Vorbemerkungen 

„Eine Stadt für alle“ – Fortschreibung des Teilhabeplanes für Menschen mit Behin-
derung der Seestadt Bremerhaven 
  

Hiermit legen wir den zweiten Zwischenbericht bezüglich der Umsetzung des kommunalen 

Teilhabeplans der Stadt Bremerhaven vor. Nachdem am 4. Dezember 2014 die Stadtver-

ordnetenversammlung diesen Teilhabeplan einstimmig beschlossen hat und ebenfalls En-

de 2016 den ersten Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis genommen hat und gleich-

zeitig die Weiterverfolgung der Interessen und die Umsetzung des kommunalen Teilhabe-

plans beschlossen hat, ist die Arbeit mit hohem Engagement weitergeführt worden.  

 

Dazu zählen Problemfelder aus der Vergangenheit gibt, die bearbeitet werden müssen. Es 

handelt sich hierbei um bauliche Barrieren im Bestand. Gleichzeitig wird gegenwärtig auf 

aktuelle Problematiken geachtet. Und nicht zuletzt wird selbstverständlich mit Blick in die 

Zukunft ein besonderer Fokus auf die Barrierefreiheit gerichtet. „Barrierefreiheit umfasst 

weit mehr als eine Rampe, einen abgesenkten Bordstein oder das Tonsignal an der Am-

pel. Barrierefreiheit spielt vor allem überall dort auch eine Rolle, wo Menschen sich in ih-

rem Alltag ganz selbstverständlich begegnen, in den Nachbarschaften, Dörfern und Stadt-

teilen“ (Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung).  

 

Deshalb hat das Dezernat V mit großer Anstrengung auch an der Mitwirkung des neuen 

bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes mitgewirkt, welches im Dezember 2018 

verkündet worden ist und in Kraft getreten ist. Das bremische Behindertengleichstellungs-

gesetz unterstützt die Arbeit des Dezernates V und das Amt für Menschen mit Behinde-

rung mit rechtlichen Vorschriften, deren Umsetzung das Dezernat V verfolgt.  

 

Diese Umsetzung ist im Gesetz einerseits mit Fristen versehen andererseits aber auch mit 

großer finanzieller Anstrengung verbunden, die einer Planung und Koordinierung bedür-

fen. Hier wird das Dezernat V stets einhaken und den konstruktiven Dialog mit den jeweils 

zuständigen Behörden suchen. Ferner wird dies flankiert mit der Beschlussfassung des 

Magistrats über die Funktion eines kommunalen Behindertenbeauftragten in Bremer-

haven, dem Amtsleiter des Amtes für Menschen mit Behinderung.  

 

Deshalb wird auch daran festgehalten, den kommunalen Teilhabeplan alle zwei Jahre fort-

zuschreiben. 

 

Der Inklusionsbeirat hat in seiner ersten Amtsperiode die Umsetzung tatkräftig flankiert. Er 

ist eingearbeitet worden. Damit ist eine gute Grundlage geschaffen worden, dass der In-
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klusionsbeirat nach Vorlage des Zwischenberichtes die Arbeit umso intensiver weiterfüh-

ren kann. Der Inklusionsbeirat hat an verschiedenen Stellen bereits Gehör gefunden. Die 

Weiterarbeit des Inklusionsbeirates wird sich intensivieren und er wird sich weiter festigen.  

 

Mit Blick auf die lange Entwicklungsphase der UN Behindertenrechtskonvention und damit 

des Teilhabeplans in der Stadt Bremerhaven darf festgehalten werden, dass schon einiges 

erreicht ist aber noch viele Barrieren abgebaut werden müssen. Auch wenn die UN Behin-

dertenrechtskonvention als formales Werk bereits zehn Jahre Bestand hat in der Bundes-

republik Deutschland sind gleichwohl noch viele Barrieren, vor allen in den Köpfen, abzu-

bauen. Deshalb muss die Zwischenberichterstattung zwingend weitergeführt werden, um 

das Thema der Barrierefreiheit, in seiner allumfassenden Form weiter voranzubringen. Es 

darf keine Trennung zwischen Menschen und Menschen mit Behinderung geben. Jeder 

Mensch soll und muss gleichberechtigt und inklusiv am Leben in der Gemeinschaft teilha-

ben können. 

 

 

 

 

Uwe Parpart      Lars Müller 

Stadtrat      Kommunaler Behindertenbeauftragter 

März 2019 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

1. Alle Schulen in Bremer-

haven werden barrierefrei 

(allgemeinbildende und 

berufsbildende Schulen, 

Abendschule, sonstige) 

Schuldezernent 

Schulamt 

Seestadt Immobi-

lien in Zusam-

menarbeit mit 

Dezernat VI 

fortlaufend Seestadt Immo-

bilien: In Umset-

zung: 

SZ Scholl, Fritz-

Reuter Nord, 

Heinrich Heine, 

etc. (Aufzüge) 

Klinikum: Kran-

kenpflegeschule, 

größtenteils barri-

erefrei. -> Ge-

sundheitliche 

Eignung für den 

Beruf Gesund-

heits- und Kran-

kenpfleger/in er-

forderlich 

 

Das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung steht 

diesbezüglich in 

Abstimmung mit 

den Planern und 

Lehrkräften 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

2. Das inklusive Schulange-

bot sowie die inklusive 

Bildung werden im Rah-

men der politischen und 

finanziellen Möglichkeiten 

auf kommunaler Ebene 

fortentwickelt und unter 

dem Aspekt der Teilhabe 

in den Reformprozess 

einbezogen. 

Schuldezernent 

Schulamt 

Lehrerfortbil-

dungsinstitut 

Volkshochschule 

 

fortlaufend Schulamt: Der 

Magistrat BHV 

plant drei Schul-

neubauten, zwei 

davon werden 

Schule für Schü-

ler*innen mit son-

derpädagogi-

schem Förderbe-

darf Wahrneh-

mung und Ent-

wicklung. In allen 

Schulen wird kon-

tinuierlich an der 

Weiterentwick-

lung eines inklu-

siven Schulkon-

zeptes gearbeitet.  

 

Volkshochschu-

le: Seit Jahrzehn-

ten kooperiert die 

VHS Bremer-

haven mit der 

Lebenshilfe und 

den Albert-

Schweitzer-

Werkstätten in 

unterschiedlichen 

Veranstaltungs-

formaten, 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

    z.B. Treffen für 

Menschen mit und 

ohne Behinderung, 

Inklusive Theater-

gruppe, Kunstlabor, 

Bewegungsange-

bote, „Lesen, 

Schreiben, Rech-

nen“, Praktikums-

vorbereitung, EDV. 

Hinzugekommen 

sind Elternbil-

dungsangebote für 

Menschen mit psy-

chischen Beein-

trächtigungen.  

Für 2019 wird ein 

Konzept zur In-

tegration von 

Grundbildungsan-

geboten in allen 

Fachbereichen 

umgesetzt. 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

3. Fortführung der barriere-

freien Zugänglichkeit von 

Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendarbeit (Schu-

len, Kindertagesstätten, 

etc.). 

Dezernat III 

Schulamt, Amt für 

Jugend, Familie 

und Frauen 

Seestadt Immobi-

lien 

Stadtbibliothek 

fortlaufend Seestadt Immo-

bilien: In Umset-

zung 

 

Amt für Jugend, 

Familie und 

Frauen: Im Rah-

men der Sanie-

rung der Freizeit-

stätte Lehe-Treff 

wird ein barriere-

freier Zugang ge-

schaffen 

Schulamt: In 

Umsetzung 

4. Tageseltern und Pflegeel-

tern werden für die Be-

treuung von Kindern mit 

Behinderung qualifiziert 

und fortgebildet. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Helene-

Kaisen-Haus, De-

zernat III 

fortlaufend Fortlaufend the-

matisiert 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

5. Auf der Fortbildungs- und 

Qualifizierungsebene wird 

das Thema der Inklusion 

und der Teilhabe für 

Fachkräfte in der Kinder-

tagesbetreuung einbezo-

gen bzw. vertieft. Auf der 

Fortbildungs- und Qualifi-

zierungsebene werden 

entsprechende Voraus-

setzungen geschaffen.  

Hierzu zählen insbeson-

dere regelmäßige Infor-

mationen für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

zum Thema Inklusion so-

wie begleitende qualifizie-

rende Fachveranstaltun-

gen. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Dezernat III 

fortlaufend Fortlaufend the-

matisiert 

6. Für die städtischen Kin-

dertageseinrichtungen 

wird ein Inklusionskonzept 

entwickelt. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Dezernat III 

 Durch gesetzliche 

Regelung in Um-

setzung - BTHG 

7. Erziehung und Bildung 

wird barrierefrei. Kinderta-

geseinrichtungen und Bil-

dungseinrichtungen wer-

den bei Neu-, Um- und 

Altbauten barrierefrei ge-

staltet. 

Bestandsaufnahme und 

schrittweise Umsetzung 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Dezernat III 

Seestadt Immobi-

lien, Dezernat VI 

Stadtbibliothek 

fortlaufend Seestadt Immo-

bilien: In Umset-

zung bei allen 

Neu- Umbauten: 

Kita am Bürger-

park, Kita Voßstr., 

Kita Poststr., Kita 

Ferdinand Lasalle 

Str., etc. 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

8. Im Rahmen der Arbeits-

gemeinschaft nach § 78 

Sozialgesetzbuch VIII wird 

auf kommunaler Ebene 

das Thema Inklusion und 

Teilhabe und der Teilha-

beplan konzeptionell be-

handelt. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en als örtlicher 

Träger der öffent-

lichen Jugend-

pflege, Dezernat 

III 

 

fortlaufend fortlaufend the-

matisiert 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

9. Die Informationen für El-

tern von Kindern mit Be-

hinderungen werden fort-

geschrieben, ausgeweitet 

und durch Öffentlichkeits-

arbeit weiter in die Bevöl-

kerung getragen. Es wird 

über Freizeit-, Sport- und 

Kulturangebote in am 

Empfängerhorizont orien-

tierter Weise informiert. 

Ferner wird über die Bar-

rierefreiheit von Veranstal-

tungsorten informiert. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Amt für Sport- 

und Freizeit, Kul-

turamt, Stadtthea-

ter 

Städtische Muse-

en 

b.i.t. (www. bre-

merhaven.de), 

Dezernat IV, VI 

Stadtbibliothek 

fortlaufend Amt für Jugend, 

Familie und 

Frauen: die bar-

rierefreie Darstel-

lung von Angebo-

ten für Eltern in 

Bremerhaven, 

auch für Eltern 

mit Kindern mit 

Behinderungen, 

erfolgt über das 

familienpor-

tal.bremerhaven.d

e und wird lau-

fend aktualisiert 

und ergänzt. 

 

Das Historische 

Museum Bre-

merhaven ist bar-

rierefrei. Auf der 

Homepage wird 

darauf hingewie-

sen. Im städt. Be-

hindertenführer ist 

die Barrierefrei-

heit des Muse-

ums ebenfalls 

aufgeführt. 
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1. Erziehung und Bildung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

10. Zur kindgerechten und 

jugendgerechten Erzie-

hung werden Projekte 

zum Thema UN-

Behindertenrechtskonven-

tion und Teilhabeplan initi-

iert. 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Dezernat III, 

IV 

Schulamt 

fortlaufend 

 

Schulamt: Das 

Thema Inklusion 

ist mit wechseln-

den Themen und 

Projekten ein fes-

ter Bestandteil im 

Lehrerfortbil-

dungsinstitut 

11. Barrierefreie Zentralisie-

rung bei Untersuchungen, 

Informationen und Bera-

tungen bei Eintritt in den 

Bildungsweg für Kinder 

und Jugendlichen sowie 

deren Eltern. 

Schulamt, Sozial-

amt, Amt für 

Menschen mit 

Behinderungen. 

Dezernat X 

 Schulamt: (Vgl. 

Angaben 1. Zwi-

schenbericht) 

12. Schulhöfe werden bei 

Neu- und Umbauten ent-

sprechend den Anforde-

rungen barrierefrei gestal-

tet (Spielgeräte, Fall-

schutz, Sitzmöglichkeiten, 

Wege) 

Schulamt 

Seestadt Immobi-

lien 

Gartenbauamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Ab 2019: 

Neue Grund-

schule Lehe 

Ab 2022(?): 

Oberschule 

Geestemün-

de 

Das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung ist in einer 

Vorplanungspha-

se beteiligt wor-

den. 

13. Außenanlagen/ Spielbe-

reiche von Kindertages-

stätten werden bei Neu- 

und Umbauten entspre-

chend den Anforderungen 

barrierefrei gestaltet 

(Spielgeräte, Fallschutz, 

Sitzmöglichkeiten, Wege) 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en, Seestadt Im-

mobilien, Garten-

bauamt, Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

 Amt für Men-

schen mit Behin-

derung: Das Amt 

wird regelmäßig 

beteiligt. 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

1. Sensibilisierung des Ar-

beitgebers für die Schaf-

fung von Barrierefreiheit 

am Arbeitsplatz, insbe-

sondere auch kommunale 

Verwaltungen 

Personalamt 

Arbeitssicherheit 

Dezernat I 

Betriebsärztli-

cher Dienst 

 Personalamt: 

keine Zuständig-

keit  Amt 11 

Arbeitssicher-

heit: Wird grund-

sätzlich bei den 

Begehungen be-

rücksichtigt und 

beraten. 

Klinikum: Ar-

beitsplätze über-

wiegend barriere-

frei 

Quote wird vom 

KBR erfüllt 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

2. Der Magistrat Stadt Bre-

merhaven stellt weiterhin 

Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit einer Behinde-

rung ein. Die geforderte 

Quote nach § 72 SGB IX 

wird nicht unterschritten. 

Die Quoten der Vorjahre 

werden ebenfalls mindes-

tens nicht unterschritten. 

Die öffentliche Verwaltung 

erhöht die Beschäfti-

gungsquote beispielge-

bend. Einführung einer 

über die des § 72 SGB IX 

liegenden Mindestbe-

schäftigtenquote. Förde-

rung der Beschäftigung 

behinderter Menschen 

und Initiativen für die er-

höhte Beschäftigung be-

hinderter Menschen 

Personalamt in 

Zusammenarbeit 

mit allen Fachäm-

tern und den Mit-

bestimmungs-

gremien 

Dezernat I 

 Personalamt: 

wird lfd. gewähr-

leistet 

Stadtkasse: Die 

Vorgaben werden 

im Falle von Stel-

lenbesetzungen 

beachtet. 

Klinikum: Quote 

wird vom KBR 

erfüllt. 

3. Berücksichtigung der Be-

lange behinderter Be-

diensteter in der Fortbil-

dung 

Personalamt bei 

zentralen Fortbil-

dungen 

alle Dezernate bei 

fachspezifischen 

Fortbildungen 

wird lfd. ge-

währleistet  

Stadtkasse: Die 

Vorgaben werden 

beachtet. 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

4. Abfrage spezieller Bedürf-

nisse von behinderten 

Menschen auf der Einla-

dung zu Veranstaltungen 

Magistratskanzlei 

alle Fachämter 

Dezernat I 

wird lfd. ge-

währleistet  

Magistratskanz-

lei: wird lfd. ge-

währleistet 

Stadtkasse: Die 

Vorgaben würden 

beachtet werden. 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

achtet bei Veran-

staltungen stets 

auf die Nutzung 

der barrierefreies-

ten räumlichen 

Ressourcen   

5. Die Stadtverwaltung prüft 

die Einrichtung einer In-

tegrationsabteilung/eines 

Integrationsbetriebes. Bei 

positivem Ergebnis wird 

ein entsprechendes Kon-

zept erstellt. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

laufend Es finden laufend 

Informationsaus-

tausche statt.  

6. Neben dem Magistrat 

werden auch Unterneh-

men dazu motiviert, aktiv 

einen Teilhabeplan für 

ihren Betrieb zu entwi-

ckeln.  

Lokale Arbeitge-

ber, IFD, Indust-

rie- und Handels-

kammer, Kreis-

handwerkerschaft 

laufend Amt für Men-

schen mit Behin-

derung: Das Amt 

informiert und 

motiviert diesbe-

züglich in der täg-

lichen Arbeit. 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

7. Der Magistrat bietet nicht 

nur jungen Menschen mit 

Behinderung, sondern 

Menschen mit Behinde-

rung in allen Altersklas-

sen, regelmäßig Prakti-

kumsplätze in allen Berei-

chen an, um so den Zu-

gang zum 1. Arbeitsmarkt 

zu fördern. 

Personalamt fortlaufend Personalamt: 

fortlaufend 

Klinikum: Es 

werden grund-

sätzlich Prakti-

kumsplätze an-

geboten. Men-

schen mit Behin-

derung können 

sich uneinge-

schränkt darauf 

bewerben. 

8. Akquirierung von schwer-

behinderten Akademikern 

und anderen schwerbe-

hinderten Fachleuten (In-

klusion in Wissenschaft, 

Inklusion in Sport) 

Personalamt fortlaufend Personalamt: 

fortlaufend 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung: 

siehe dazu An-

merkungen im 

Anhang 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

9. Der Magistrat prüft die 

Vergabe von Aufträgen an 

Werkstätten und Integrati-

onsfirmen. 

 

 

fortlaufend Das Historische 

Museum bezieht 

einen erheblichen 

Teil des Ver-

kaufssortiments 

im Museumsshop 

von den Elbe-

Weser-

Werkstätten. 

 

Volkshochschu-

le: In Einzelfällen 

wird vor der 

Vergabe von Auf-

trägen das aktuel-

le Werkstätten-

verzeichnis für 

behinderte Men-

schen mit ihrem 

Fertigungspro-

gramm (Bundes-

land Bremen) 

eingesehen und 

geprüft, ob eine 

Vergabe an eine 

anerkannte 

Werkstatt möglich 

ist. 

 

Klinikum: Elbe-

WeserWerkstät-

ten -> Grünpflege 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

10. Arbeitgeber werden ein-

mal jährlich zusätzlich zu 

den zweimal im Jahr statt-

findenden Schulungen 

des Amtes für Menschen 

mit Behinderung über die 

aktuellen Entwicklungen 

im Bereich des Betriebli-

chen Eingliederungsma-

nagements informiert 

(Vorschriften, Rechtspre-

chung) 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

jährliche In-

formations-

veranstal-

tung 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung: 

eine jährliche 

Veranstaltung 

konnte noch nicht 

stattfinden. Die 

tägliche Praxis 

des Amtes hat 

jedoch gezeigt, 

dass die ständi-

gen Kontakte mit 

den Arbeitgebern 

auch außerhalb 

eines Verfahrens 

gemäß SGB IX 

sehr viel effektiver 

die Thematik 

platzieren. 

11. Die ortsansässigen Kam-

mern werden barrierefrei. 

Inklusionsbeirat 

Bremerhaven 

fortlaufend  fortlaufend the-

matisiert 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

12 Prüfauftrag / Projekt 

Es sind Gespräche mit 

den lokalen Kammern zu 

führen zwecks Initiierung 

bzw. Implementierung des 

Themas UN- Behinderten-

rechtskonvention und In-

klusion in den jeweiligen 

Ausbildungsgängen (ins-

besondere Architekten-

kammer) 

 

 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung: Das 

Thema der UN 

Behinderten-

rechtskonvention 

ist angekommen. 

Durch die Beteili-

gung des Amtes 

für Menschen mit 

Behinderung in 

verschiedenen 

Gremien besteht 

auch der Kontakt 

zu den einzelnen 

Personen der 

Kammern. (bspw. 

Koordinierungs-

ausschuss und 

Projektbeirat des 

Integrationsfach-

dienstes) 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

13. Aufbau eines engeren 

Netzwerks mit der Bunde-

sagentur für Arbeit und 

dem Jobcenter Bremer-

haven um so begleitend 

die vorhandenen Förder-

projekte auf Landes- und 

Bundesebene auszu-

schöpfen. – Intensivierung 

des Zusammenwirkens 

der Kooperationspartner 

Fachämter und 

Kooperations-

partner, 

Koordinierung 

über das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

fortlaufend Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung: 

es wurde ein re-

gelmäßiger (ein 

bis zweimal im 

Jahr) Austausch 

zwischen Jobcen-

ter und der Agen-

tur für Arbeit 

(Rehaberater) an 

verschiedenen 

Orten aufgebaut. 

Dies stellt die en-

ge Zusammenar-

beit sicher, insbe-

sondere bei Per-

sonalwechsel. 

14. Evaluierung der Zielvor-

gaben des Übergangs von 

der Werkstatt für behin-

derte Menschen auf den 

ersten Arbeitsmarkt (Be-

zugnahme auf den Lan-

desaktionsplan zur Um-

setzung der UN-

Behindertenrechtskonven-

tion, welcher ein stärkeres 

Bemühen und eine Opera-

tionalisierung diesbezüg-

lich fordert). 

Werkstätten 

Agentur für Arbeit 

fortlaufend Findet laufend 

durch Integrati-

onsfachdienst 

statt. Das Amt 

für Menschen 

mit Behinderung 

ist in den regel-

mäßigen Sitzun-

gen vertreten und 

vertritt die dies-

bezüglichen Inte-

ressen. Sitzungen 

des Projektbeira-

tes  
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

15. Projektgruppe Prüfauftrag 

zu Informationsaustausch 

zwischen dem Amt für 

Menschen mit Behinde-

rung, dem Jobcenter 

Bremerhaven, der Agentur 

für Arbeit Bremerhaven 

(Statistiken), Netzwerkar-

beit 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung, Jobcenter 

Bremerhaven, 

Agentur für Arbeit 

 Siehe Bearbei-

tungsvermerk zu 

Nr. 13  

16. Gründung einer Arbeits-

gruppe „Persönliches 

Budget im Sinne des § 17 

§ 29 SGB IX“ 

Reha-Träger, 

Pflegekassen, 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

legte ein Informa-

tionsfaltblatt zum 

persönlichen 

Budget auf – in 

leichter Sprache. 

Es besteht ein 

regelmäßiger 

Austausch mit der 

ergänzenden un-

abhängigen Teil-

habeberatung 

bezüglich Ausge-

staltung, Antrag-

stellung und Zu-

ständigkeit. Die 

Lotsin im Amt für 

Menschen mit 

Behinderung un-

terstützt in Zu-

ständigkeitsfra-

gen 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

17. Konzepterstellung zur 

Fürsorge von Menschen 

mit Behinderung nach ih-

rer altersbedingten Been-

digung ihrer Werkstatttä-

tigkeit.  

Rententräger 

Selbsthilfegruppe 

Träger der Werk-

stätten für Men-

schen mit Behin-

derung 

 

fortlaufend Fortlaufende Be-

ratung Werkstät-

ten intern 

18. Prüfauftrag : Werkstattver-

träge in leichter Sprache 

(Mitteilungen, Dienstan-

weisungen etc. in einer 

Werkstatt für behinderte 

Menschen werden in 

leichter Sprache verfasst) 

Werkstätten für 

behinderte Men-

schen 

 Eine rechtssiche-

re Übersetzung 

eines Werkstät-

tenvertrages zwi-

schen einem 

Werkstattbeschäf-

tigten und der 

Werkstatt für 

Menschen mit 

Behinderung ist 

aufgrund der ho-

hen Präzisionsan-

forderungen be-

züglich der juristi-

schen  Formulie-

rungen aktuell nur 

sehr schwer mög-

lich. 
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

19. Leiharbeitsfirmen und 

Personalvermittlungsfir-

men werden inklusiv 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung, IFD 

fortlaufend Der primäre or-

ganisatorische 

Zugriff ist dem 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derungen auf 

Grund der Unter-

nehmerischen 

Freiheit nicht ge-

geben. 

 

20. Prüfauftrag: 

Anpassung und Aktuali-

sierung der Integrations-

vereinbarung des Magist-

rats unter Berücksichti-

gung der Vorgaben aus 

der UN-

Behindertenrechtskon-

vention (Evaluation des 

BEM) 

Personalamt  Personalamt: 

Die Integrations-

vereinbarung be-

findet sich aktuell 

in der Überarbei-

tung.  
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

21. Schaffung bzw. Verstär-

kung/Prüfung der Syste-

matisierung bestehender 

Ansätze einer Schnittstelle 

von Betrieblichem Einglie-

derungsmanagement und 

Arbeitsschutz (bspw. psy-

chische Belastungen) 

Personalamt 

Arbeitssicherheit 

Betriebsärztlicher 

Dienst 

 Personalamt: 

Das Verfahren 

des Betrieblichen 

Eingliederungs-

managements 

wird überprüft und 

ggf. neu konzi-

piert. 

Arbeitssicher-

heit: Ist in der 

Umsetzung bzw. 

in Teilen bereits 

erfolgt. 

22. Berücksichtigung des 

Themas UN-

Behindertenrechtskonven-

tion und Inklusion in Fort-

bildungsangeboten für die 

Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen des Magistrats. 

 

Personalamt  Personalamt: 

fortlaufend 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung ist 

an der begleiten-

den Unterweisung 

der Auszubilden-

den im Rahmen 

der Ausbildung 

beteiligt. 

Das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung themati-

siert dieses an 

jeder Schnittstelle 

und plant weitere 

Angebote.  
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2. Arbeit und Beschäftigung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen  
Bearbeitungs-
vermerk 

23. Einstellung des Integrati-

onsberaters bei der BiS. 

BiS, IFD sofort Die Integrations-

beraterin des In-

tegrationsfach-

dienstes über-

nimmt die Aufga-

be der Aufklä-

rung, Beratung 

und Information 

vollumfänglich. 

Das damalige Ziel 

wurde erreicht.  

Aktuell fand ein 

Personalwechsel 

statt. Das Amt für 

Menschen steht 

hier im ständigen 

Austausch mit der 

zuständigen Stel-

leninhaberin. 

24. Anschaffung von Elektro-

/Akkugeräten, mit denen 

Mitarbeiter_innen mit Ein-

schränkungen Arbeiten 

erledigen können, die vor-

her aufgrund des höheren 

Gewichts und der Hand-

habung bei Geräten mit 

Verbrennungsmotor nicht 

möglich waren. 

Gartenbauamt fortlaufend fortlaufend 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

1. Sämtliche Haltestellen 

werden im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden 

Mittel barrierefrei ausge-

baut. 

BremerhavenBus Erledigung 

spätestens 

bis zum 

01.01.2022 

gem. § 8 III 

Personenbe-

förderungs-

gesetz 

Bremerhaven Bus 

befindet sich in 

der Umsetzungs-

phase. Das Amt 

für Menschen mit 

Behinderung wird 

stets beteiligt. 

2. Der Magistrat initiiert eine 

Fachveranstaltung zum 

Thema des barrierefreien 

Bauens (Optimierung von 

Lösungen im Austausch 

mit Fachleuten) 

Stadtplanungs-

amt, Bauord-

nungsamt, Gar-

tenbauamt 

Kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter, Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

jährlich Das Bauord-

nungsamt kann 

bei rechtzeitiger 

Ankündigung teil-

nehmen. 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

wird nach Wie-

derbesetzung 

aller freien Stel-

lenanteile eine 

entsprechende 

Veranstaltung 

initiieren. Bisher 

findet der fachli-

che Austausch 

projektbezogen in 

diversen Termi-

nen statt. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

3. Die Innenstadt, die Ha-

venwelten, das Mediter-

raneo, der Zoo am Meer 

sowie das Schaufenster 

Fischereihafen werden auf 

Barrierefreiheit im Sinne 

der Menschen mit Behin-

derungen und Seniorinnen 

und Senioren durch einen 

Fachrundgang überprüft 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter, Denkmal-

schutz 

jährlicher 

Rundgang 

Amt für Straßen 

und Brücken-

bau: Im Zuge von 

Reparaturmaß-

nahmen sind tak-

tile Elemente im 

Bereich der Bus-

zufahrt von der 

Lloydstraße in die 

Bürgermeister-

Smidt-Straße ein-

gebaut worden. 

Das Bauord-

nungsamt und 

die Untere Denk-

malschutzbehör-

de sind nur im 

Rahmen von er-

forderlichen Bau-

genehmigungs-

verfahren zu be-

teiligen. 

Das Dezernat V 

hat das Thema 

Stadtmöblierung 

aufgegriffen und 

die weitergehen-

de barrierefreie 

Möblierung der 

Innenstadt initi-

iert. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

4. Erhebung des Zustandes 

mit Blick auf die Barriere-

freiheit aller städtischen 

öffentlich zugänglichen 

Gebäude mit anschlie-

ßender Auswertung und 

Maßnahmen, Bespre-

chung und Planung 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter, Denkmal-

schutz 

Seestadt Immobi-

lien 

Ende 2016 

 

Das Bauord-

nungsamt und 

die Untere Denk-

malschutzbehör-

de sind nur im 

Rahmen von er-

forderlichen Bau-

genehmigungs-

verfahren zu be-

teiligen. 

 

Seestadt Immo-

bilien: Erhebung 

in 5 Schulen bei-

spielhaft durchge-

führt. Kosten  für 

alle Bremerhaven 

Schulen liegen 

hochgerechnet 

2011 bei 12 Mio. 

€. 

 

Klinikum: Siehe 

Anhang A-7 As-

pekte der Barrie-

refreiheit (Quali-

tätsbericht) 

Siehe im Anhang 

auch das Bremi-

sche Behinder-

tengleichstel-

lungsgesetz 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

5. Nach Tiefbaumaßnahmen 

werden Straßen, Wege 

und Plätze barrierefrei im 

Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten gestaltet, 

wobei die entsprechenden 

Gremien zu beteiligen 

sind. 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter, Denkmal-

schutz 

Amt 66 

fortlaufend 

 

Bauordnungs-

amt ist nicht zu-

ständig. 

 

Amt für Straßen 

und Brücken-

bau: Beim Um-

bau der Rick-

mersstraße und 

Borriesstraße 

wurde dies be-

achtet (einschl. 

barrierefreie Bus-

haltestellen). 

Weiterhin wurden 

auf der Nord- und 

Südseite Rampen  

an der Kennedy-

brücke und barri-

erefreie Bushalte-

stellen im Zuge 

der Sanierung 

erstellt. 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

befindet sich in 

kooperativer Ab-

stimmung mit 

dem Amt für 

Straßen und Brü-

ckenbau. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

6. Im Rahmen von Bauge-

nehmigungen sind die 

Baubestimmungen hin-

sichtlich des barrierefreien 

Bauens einzuhalten 

(BremLBauO, DIN, 

BremBGG) und der kom-

munale Behindertenbeauf-

tragte ist zu beteiligen. 

Hierfür wird eine Richtlinie 

erlassen. (Analog zur 

Richtlinie aus dem bremi-

schen Amtsblatt des Lan-

desbehindertenbeauftrag-

ten) 

Neue Richtlinie… 

Neues Brem BGG 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

kommunaler  

Behindertenbe-

auftragter 

Denkmalschutz 

fortlaufend Das Bauord-

nungsamt und 

die Untere Denk-

malschutzbehör-

de prüfen Bauan-

träge nach Vor-

gabe der Bremi-

schen Landes-

bauordnung. Ggf. 

wird der kommu-

nale Behinder-

tenbeauftragte 

beteiligt. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

7. Zur Verbesserung der 

Barrierefreiheit sind im 

Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Haus-

haltsmittel verschiedene 

Maßnahmen durchzufüh-

ren: 

- Absenkungen von 

Bordsteinen 

- fortlaufend kleinere 

Maßnahmen inner-

halb der städtischen 

Gebäude 

- Umrüstung mit Licht-

signalanlagen an 

Fußgängerüberwe-

gen, blindengerechte 

Ausstattung der Am-

peln 

- im öffentlichen Be-

reich sind sämtliche 

Treppenanlagen bar-

rierefrei zu gestalten 

(im Besonderen sind 

die Handläufe blin-

dengerecht zu ge-

stalten bzw. zu be-

zeichnen, des Weite-

ren ist auch auf eine 

kontrastreiche Ge-

staltung besonders 

zu achten.) 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

Amt für Straßen- 

und Brückenbau 

Seestadt Immobi-

lien 

Gartenbauamt 

fortlaufend Soweit bauge-

nehmigungs-

pflichtige Umbau-

ten oder Erweite-

rungen an oder in 

baulichen Anla-

gen durchgeführt 

werden sollen, ist 

das Bauord-

nungsamt nach 

Maßgabe der 

BremLBO zu be-

teiligen. 

 

Seestadt Immo-

bilien: In der 

Umsetzung bei 

allen Baumaß-

nahmen mit den 

zur Verfügung 

stehenden Mit-

teln. 

 

Amt für Straßen 

und Brücken-

bau: Hier insbe-

sondere im Rah-

men der Sanie-

rung der Ken-

nedybrücke er-

folgt. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

    In 2017 und 2018 
wurden sechs 
weitere Lichtsig-
nalanlagen mit 
Blindentechnik 
erweitert 
(LSA 108 Lange-
ner-/Debstedter, 
LSA 120 Wedde-
warder Schule, 
LSA 302 Lin-
denallee/Bremer-, 
LSA 306 Weser-
/Deichsfeld, LSA 
321 Ludwig-
/Borries-, LSA 
350 Fr.-Ebert-
/Grashoffstraße)  
Z. B. der Knoten-

punkt an der LSA 

Ludwig-

/Borriesstraße 

wurde barrierefrei 

ausgestattet, d. h. 

Bordsteine abge-

senkt und DIN-

gerecht eine 

Pflasterung nach 

dem Blindenleit-

system mit Nop-

pen- und Rippen-

platten vorge-

nommen.  In 2019 

werden LSA 215 

Deich-/Fährstraße  

und LSA 343 Fr.-

Ebert-

/Rheinstraße mit 

akustischer sowie 

taktiler Blinden-

technik erweitert.   
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

8. Für die barrierefreie Aus-

gestaltung von Treppen, 

Straßenquerungen, wel-

che ungesichert sind, Ab-

grenzung von Fuß-und 

Radwegen sowie von 

Sitzgelegenheiten im öf-

fentlichen Bereich werden 

Standards und Orientie-

rungshilfen entwickelt. 

Stadtplanungsamt 

Amt für Straßen- 

und Brückenbau 

Bis Ende 

2016 und 

fortlaufend 

Amt für Straßen 

und Brücken-

bau: Verbesse-

rung der Barriere-

freiheit im Zuge 

der Treppe an der 

Löningstraße 

9. Ergreifen von Maßnah-

men welche die zeitweili-

ge Schaffung von Barrie-

ren verhindern bzw. besei-

tigen bspw. zugeparkte 

Bordsteinabsenkungen, 

barriere- bildende gepark-

te LKW, KFZ und Fahrrä-

der – diesbezüglich Öf-

fentlichkeitsarbeit (Radio, 

Zeitung) 

Bürger- und Ord-

nungsamt 

Magistratskanzlei 

(Pressesprecher) 

 

 

 

 

fortlaufend MK: fortlaufend 

10. Sämtliche Maßnahmen 

werden mit Blick auf die 

Förderung einer gleichbe-

rechtigten Teilhabe von 

Menschen mit geistiger 

Behinderung in Bremer-

haven für den Bereich 

Wohnen erhoben, geplant 

und umgesetzt. 

 

Wohnungsbauge-

sellschaften: 

WoGe 

StäWoG 

Gewoba u.a.  

fortlaufend 

 

Findet fortlaufend 
statt. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

11. Feststellung der Barriere-

freiheit von Geschäften 

(Begehungen, Information 

und Aufklärung der Ge-

schäftsinhaber – barriere-

freies Einkaufen in Bre-

merhaven) 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

Kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter 

fortlaufend Das Bauord-

nungsamt kann 

lediglich anlass- 

und objektbezo-

gene Begehun-

gen durchführen. 

Dabei sind die 

gesetzlichen Vor-

gaben sowie der 

Bestandsschutz 

zu beachten.  

 

12. Der Bahnhofsvorplatz wird 

barrierefrei umgestaltet. – 

Schaffung eines taktilen 

Grundrissplans 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

in Arbeit Erledigt  

Siehe Foto im 

Anhang.  

13. Bei Baumaßnahmen 

(Neu- und Umbauten, Re-

novierungsarbeiten, etc.) 

ist im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit über die 

Möglichkeit bzw. über das 

Vorhandensein von Be-

hindertenparkplätzen zu 

informieren. Es finden 

Kontrollen statt, gegebe-

nenfalls sind Ordnungs-

mittel einzusetzen. Die 

Information erfolgt über 

Zeitung und das Internet. 

Magistratskanzlei 

(Pressesprecher) 

Amt für Straßen- 

und Brückenbau 

Bürger- und Ord-

nungsamt 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: fortlaufend 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

14. Die Stadtverordnetenver-

sammlung erlässt eine 

Richtlinie analog der 

Richtlinie der Freien Han-

sestadt Bremen zur barri-

erefreien Gestaltung bau-

licher Anlagen des öffent-

lichen Verkehrsraums, 

öffentlicher Grünanlagen 

und öffentlicher Spiel- und 

Sportstätten nach der bei 

den zuvor genannten Vor-

haben der kommunale 

Behindertenbeauftragte / 

das Amt für Menschen mit 

Behinderung zu beteiligen 

ist. 

Magistrat, Stadt-

verordnetenver-

sammlung, Stadt-

planungsamt, 

Gartenbauamt, 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung/ kommu-

naler Behinder-

tenbeauftragter,  

Amt für Sport und 

Freizeit 

Bis Mitte 

2015 

Erledigt 

Ergänzende 

Nachweise siehe 

im Anhang 

15. Ausreichender und be-

zahlbarer, barrierefreier 

Wohnraum für alle 

Wohnungsbauge-

sellschaften und 

alle Bauherren in 

Bremerhaven 

fortlaufend Wird fortlaufend 
beachtet. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

16. Einrichtung eines Be-

schwerdemanagements, 

welches gemeldete Barri-

eren gleich welcher Art 

bearbeitet – Nutzung einer 

in regelmäßigen Zeitab-

ständen diesbezüglich 

tagenden Beschwerde-

konferenz (Verteilerfunkti-

on zur Klärung der Zu-

ständigkeit) sowie der 

Schaffung eines entspre-

chenden Online Angebots 

Magistrat 

Magistratskanzlei 

(Ideen- und  Be-

schwerdestelle), 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: Beschwerde-

management wird 

über Ideen- und 

Beschwerdestelle 

abgedeckt. 

Gesonderter Be-

darf nach Be-

schwerdekonfe-

renz hat sich bis-

lang (seit Verab-

schiedung des 

Teilhabeplans) 

nicht gezeigt. 

Schadenmelder 

auf der bremer-

haven.de ist mit 

Vorlesesoftware 

ausgestattet. 

Lotsenstelle wur-

de bei Amt 57 

eingerichtet. 

Klinikum: Haus-

internes Lob- und 

Beschwerdema-

nagement, bear-

beitet sämtliche 

Patientenbe-

schwerden/ -

anregungen. 

 

     



Ein 2. Zwischenbericht zum Teilhabeplan der Stadt Bremerhaven Seite 37 von 125 
 

3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

17. Einrichtung einer Bera-

tungsstelle für barriere-

freies Bauen und Wohnen 

in Bremerhaven (Förde-

rung, öffentlicher bzw. 

privater Träger, Beantra-

gung von finanziellen 

Landesmitteln im Ver-

gleich zu Comfort Bremen 

e.V.), bei der Stäwog. 

Bauordnungsamt 

Architekten 

Bis Ende 

2015 

Das Bauord-

nungsamt ist 

nicht zuständig. 

 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

setzt sich für die 

baurechtlichen 

Belange der 

Menschen mit 

Behinderung  

schon in der frü-

hen planerischen 

Phase ein. Vo-

raussetzung hier-

für ist, der ein 

zuständiger Archi-

tekt die Beteili-

gung vor Stellung 

eines Bauantrags 

sucht. Das Amt 

steht beratend 

stets zur Verfü-

gung. 

 

Es findet eine 

Beratung durch 

das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung statt. 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

18. Gründung einer AG Barri-

erefreier Denkmalschutz 

Denkmalschutz, 

Bauordnungsamt  

Ende 2016, 

und fortlau-

fende Ge-

spräche 

Teilnahme des 

Bauordnungs-

amtes der Unte-

ren Denkmal-

schutzbehörde 

kann bei rechtzei-

tiger Einladung 

erfolgen. 

Teilnahme des 

Bauordnungs-

amtes erfolgt nur 

anlassbezogen.  

Siehe auch 19 

 

 

19. Gründung einer Arbeits-

gemeinschaft „Bau“ be-

stehend aus Vertretern 

der Baubehörden und des 

kommunalen Behinder-

tenbeauftragten bzw. Be-

teiligung des Behinder-

tenbeauftragten an bereits 

bestehenden Arbeitsge-

meinschaften 

Baudezernat, 

kommunaler Be-

hindertenbeauf-

tragter 

Sofort, fort-

laufend 

Personelle Res-

sourcen haben 

eine Veranstal-

tung noch nicht 

zugelassen. Es 

finden jedoch 

stets Fachge-

spräche einzel-

fallbezogen und 

Lösungsorientiert 

mit den genann-

ten Institutionen 

statt 
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3. Bauen und Wohnen 

Nr. Maßnahmen Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs-
vermerk 

20 Bei durch die Stadt geför-

derten Baumaßnahmen ist 

zwingend die Barrierefrei-

heit zu gewährleisten. 

Baudezernat Sofort, fort-

laufend 

Findet im Rah-

men der Förder-

richtlinien / Zu-

wendungsrichtli-

nien durch das 

Amt 57 fortlau-

fend statt. Bei 

Beteiligung des 

Amtes für Men-

schen mit Behin-

derung ist die 

Barrierefreiheit 

zwingende Vo-

raussetzung. 

 

Wird gefordert 

durch das Neue 

Bremische Be-

hindertengleich-

stellungsgesetz. 

 
  



Ein 2. Zwischenbericht zum Teilhabeplan der Stadt Bremerhaven Seite 40 von 125 
 

4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Überprüfung, Feststellung 

/ Begehung der Spielgerä-

te auf städtischen Spiel-

plätzen auf Barrierefreiheit 

- anschließend Planung 

zur Beseitigung festge-

stellter Barrieren. 

Gartenbauamt 

Seestadt Immobi-

lien 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

fortlaufend Wird schon seit 

der letzten Evalu-

ation 2016 vollzo-

gen und durchge-

führt 

 

2. Es wird ein Projekt zur 

Verbesserung der Barrie-

refreiheit in Gaststätten 

und Hotels initiiert. (Dies 

erfolgt durch intensive 

Beratung, vor allem bei 

Neu- und Umbauten so-

wie durch Schulungen und 

Sensibilisierung des Ho-

telpersonals.) 

Bauordnungsamt 

Bürger- und Ord-

nungsamt 

Handwerkskam-

mer 

Dehoga 

fortlaufend Fortlaufende 

Bauberatung der 

Bauherren bei 

Neu- und Umbau-

ten durch das 

Bauordnungs-

amt 

 

Durch die Aktivi-

täten des Refera-

tes für Wirt-

schaft und dem 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung wird 

das Bewusstsein 

für den Barriere-

freien Tourismus 

bereichert, was 

auch immer wie-

der zu Umset-

zungen in der 

Hotelbranche 

führt. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

3. Netzwerkbildung zur Bar-

rierefreiheit in Kultur und 

Bildung mit Beteiligung 

von Menschen mit Behin-

derung 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Kulturamt 

Stadttheater 

städtische Muse-

en, VHS Bremer-

haven 

Stadtbibliothek 

Mitte 2015 

und fortlau-

fend 

Stadttheater: 

Laufender Pro-

zess 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

beteiligt sich seit 

drei Jahren eben-

falls mit einem 

inklusiven Pro-

gramm an der 

langen Nacht der 

Kultur. Die damit 

verbunden Kon-

takte werden als 

Netzwerk genutzt. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

4. Neben dem institutionali-

sierten Bremerhavener 

Behindertensportfest wird 

ein inklusives Sportfest in 

Zusammenarbeit mit den 

lokalen Verbänden veran-

staltet – mit und ohne 

Leistungscharakter (wie 

z.B. Special Olympics) 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Amt für Sport und 

Freizeit 

Behindertenwerk-

stätten und -

einrichtungen 

Ende 2015 Amt für Sport 

und Freizeit: Die 

Woche des inklu-

siven Sports fin-

det vom 25.03. – 

29.03.19 statt 

siehe auch An-

hang 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung hat 

einen Inklusion 

Lauf im Rahmen 

des Behinderten-

sportfestes ange-

boten. Nach Ab-

schluss und im 

Rahmen der 

Nachbesprechung 

wurden gemein-

sam entschieden 

einen solchen 

Lauf im Rahmen 

des Behinderten-

sportfestes nicht 

wieder zu organi-

sieren. Das hat 

auch eine ent-

sprechende Um-

frage unter den 

Teilnehmern des 

Behindertensport-

festes ergeben. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

5. Der Magistrat setzt sich 

für den Einsatz eines In-

tegrationsberaters/einer 

Integrationsberaterin im 

Zusammenhang mit dem 

Integrationsprojektes des 

Amtes für Versorgung und 

Integration „InSpo“ ein. 

Der Magistrat prüft eine 

Weiterbeschäftigung über 

die Förderdauer aus der 

Schwerbehindertenaus-

gleichsabgabe hinaus. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Amt für Sport und 

Freizeit 

Ende 2014 

 

Amt für Sport 

und Freizeit: 

Wurde nach un-

serem Kenntnis-

stand vom Amt 57 

umgesetzt 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung: 

Das Projekt wur-

de umgesetzt. Auf 

Bestreben des 

Amtes hin wurde 

das Projekt um 1 

Jahr verlängert. 

Die Prüfung der 

Weiterbeschäfti-

gung dauert noch 

an. 

6. Alle Seniorentreffpunkte 

werden barrierefrei (Be-

standsaufnahme, Pla-

nung, Umsetzung, Be-

richterstattung) 

Sozialamt 

Bauordnungsamt 

Seestadt Immobi-

lien 

Fortlaufend Das Bauord-

nungsamt ist nur 

im Rahmen von 

erforderlichen 

Baugenehmi-

gungsverfahren 

zu beteiligen. 

Sozialamt: 50/3 

 

Hinweis auf 

BremBGG siehe 

Anhang. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

7. Bei der Anmietung der 

Stadthalle von den Veran-

staltern wird das Thema 

Barrierefreiheit vor Ver-

tragsabschluss diskutiert 

und auf den kommunalen 

Teilhabeplan der Stadt 

Bremerhaven hingewie-

sen. 

Stadthalle Bre-

merhaven 

fortlaufend Die Veranstal-

tungsräume- und 

Flächen werden 

stets im Rahmen 

des möglichen 

Barrierefrei ge-

staltet und Belan-

ge der Menschen 

mit Behinderung 

finden weitestge-

hend Berücksich-

tigung. Das Amt 

für Menschen 

mit Behinderung 

wird in Planungs-

phasen beteiligt! 

8. Das Stadttheater wird bar-

rierefrei. 

(Planung und Projekt-

gruppe zur Prüfung der 

Machbarkeit) 

Stadttheater 

Stägrund 

fortlaufend Stadttheater: Die 

Planungen für die 

barrierefreie Er-

schließung des 

kleinen Hauses 

laufen derzeit. 

 

9. Thieles Garten wird barri-

erefrei.  

Förderverein 

Thieles Garten 

e.V.  

Seestadt Immobi-

lien Gartenbau-

amt 

fortlaufend fortlaufend 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

10. Fortführung der vorhan-

denen Listung barriere-

freier Tourismusangebote 

im Rahmen der vorhan-

denen Internetpräsenz 

(bzw. Beteiligung, Unter-

künfte, Sehenswürdigkei-

ten, Sportangebote, etc., 

Stadt des barrierefreien 

Tourismus)  

www.barrierefreie-

nordsee.de  

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

Tourismusförder-

gesellschaft 

fortlaufend Die Zuständigkeit 

und Beteiligungen 

haben sich verla-

gert. Alle Beteilig-

ten sind mit dem 

Thema Barriere-

freier Tourismus 

befasst. Die ein-

zelnen Touris-

musattraktionen 

sind aufgrund der 

Informationssei-

ten der Stadt gut 

auffindbar.  Es 

wird auf entspre-

chende Angebote 

hingewiesen. Ein 

Gutachten in Auf-

trag gegeben 

durch das Refe-

rat für Wirtschaft 

in Kooperation 

mit dem Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

unterstützt die 

Umsetzung. Als 

roter Faden gilt 

die touristische 

Servicekette. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

11. Überprüfung der Barriere-

freiheit der Havenwelten 

(Mediterraneo, Columbus-

Center WC-Anlagen – 

barrierefreier Zugang…) – 

Feststellung – Maßnah-

menplanung und -

umsetzung 

Eigentümer fortlaufend Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

steht in Verbin-

dung mit der Lei-

tung des Mediter-

raneo bezüglich 

der Türen Rich-

tung Schifffahrts-

museum und der 

Tür zu den WC 

Anlagen. Nun 

mehr steht laut 

Pressemitteilung 

eine Nutzungsän-

derung an. Durch 

Netzwerkarbeit 

wirkt das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung auf 

Beseitigung von 

Barrieren im 

rechtlich zulässi-

gen Rahmen hin. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

12. Die Sportförderung setzt 

sich zukünftig auch für die 

inklusive und barrierefreie 

Gestaltung der Sportstät-

ten ein und orientiert sich 

bei der zukünftigen Förde-

rung von Sportveranstal-

tungen am Gehalt der 

Barrierefreiheit und der 

Teilhabegedanken. Hierzu 

zählt eine Bestandsauf-

nahme der Barrierefreiheit 

der Sportstätten (Sporthal-

len und sonstiger Sport-

stätten, innen und außen), 

mit anschließender Pla-

nung der Herstellung der 

Barrierefreiheit. (bspw. im 

Zuge einer Sanierung des 

Nordsee-Stadions, Barrie-

refreiheit herstellen, u.a. 

automatische Türen), um 

überhaupt als Aktiver 

und/oder Sportler teilzu-

haben. 

Amt für Sport und 

Freizeit  

Schulamt 

fortlaufend Amt für Sport und 

Freizeit: Die bauli-

che Zuständigkeit 

für Sporthallen und 

städt. Sportheime 

liegt in erster Linie 

bei Seestadt Im-

mobilien. 

Bei baulichen Ver-

änderungen und 

Neubauvorhaben 

wird die Herstellung 

der Barrierefreiheit 

berücksichtigt. 

Beim Sanierungs-

antrag „Nordsee-

Stadion“ sind expli-

zit Maßnahmen 

beantragt, um 

Menschen mit Be-

hinderungen die 

Zugänglichkeit zu 

Hallen zu ermögli-

chen und geeignete 

Umkleide- und Sa-

nitärräume  herzu-

stellen. 

Die Sportfreianla-

gen sind in aller 

Regel barrierefrei 

zugänglich. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

13. Die Untersuchung „Sport-

treiben in Bremerhaven – 

ausgewählte Ergebnisse 

der Einwohnerbefragung“ 

aus dem Jahre 2013 wird 

unter dem Aspekt des 

Teilhabeplans und der 

UN-

Behindertenrechtskonven-

tion ergänzt. Menschen 

mit Behinderungen sind in 

dieser Fragestellung mit 

einzubeziehen. 

Amt für Sport und 

Freizeit 

Mitte 2015 Amt für Sport 

und Freizeit: Ei-

ne Ergänzung der 

Untersuchung 

von 2013 ist nicht 

zielführend. Für 

Menschen mit 

Behinderung ist 

ein eigene Form 

der Untersuchung 

sowohl in Gestal-

tung und Durch-

führung als auch 

inhaltlich erforder-

lich.  

Aufgrund der er-

forderlichen 

Fachkompetenz 

wird die Zustän-

digkeit an anderer 

Stelle gesehen. 

Siehe auch Stel-

lungnahme des 

Amtes 52 vom 

03.09.2014  
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4. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

14. Feste, wie z. B. Sail, 

Weihnachtsmarkt, Feste 

im Fischereihafen werden 

barrierefrei gestaltet („In-

klusions / Barrierefreiheits 

TüV“). Das Amt für Men-

schen mit Behinderung 

wird in die Abnahme mit 

einbezogen. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

wird immer wie-

der beteiligt. 

15. Städtische Friedhöfe Gartenbauamt, 

Seestadt Immobi-

lien 

fortlaufend 

 

16. Bezug zu Nr. 1 

Herstellung barrierefreier 

Eingänge an Kinderspiel-

plätzen 

Gartenbauamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Erledigt 

2016/2017 
 

17. Bezug zu Nr.1 

Barrierefreie Gestaltung 

städtischer Kinderspiel-

plätze (Spielgeräte, Fall-

schutzflächen, Wege, 

Sitzmöglichkeiten) 

Gartenbauamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung (finanziel-

le Mittel!) 

fortlaufend 

unter Vo-

raussetzung 

der Finanzie-

rung 

 

18. Barrierefreie Gestaltung 

städtischer Grünanlagen 

(Rampen,  Sitzmöglichkei-

ten, Sport-

/Bewegungsmöglichkeiten

) 

Gartenbauamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung  

fortlaufend 

unter Vo-

raussetzung 

der Finanzie-

rung, 

2018/2019: 

Überarbei-

tung der 

Grünanlage 

Holzhafen  

 

 



Ein 2. Zwischenbericht zum Teilhabeplan der Stadt Bremerhaven Seite 50 von 125 
 

5. Gesundheit und Pflege 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Die Informationen zur Bar-

rierefreiheit von Arzt- und 

Zahnarztpraxen werden 

erhoben und auf einem 

elektronischen Informati-

onsportal auf der Home-

page der Stadt Bremer-

haven zur Verfügung ge-

stellt (selbstbestimmte 

Wahl der Gesundheitsver-

sorgung). Dazu zählen 

auch die Praxen der me-

dizinischen - therapeuti-

schen Versorgung. 

BIT 

Gesundheitsamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend BiT: Auf der bre-

merhaven.de wird 

aus dem Bereich 

Gesundheit auf 

den externen Link 

„Ärztenavigator“ 

geleitet  dort 

finden sich Infor-

mationen zum 

Thema Barriere-

freiheit der Arzt-

praxen. 

Klinikum: Siehe 

Anhang A-7 As-

pekte der Barrie-

refreiheit (Quali-

tätsbericht)  

 

2. In der Gesundheitsbe-

richterstattung wird darge-

stellt inwieweit die The-

men der UN-

Behindertenrechtskonven-

tion berücksichtigt worden 

sind bzw. berücksichtigt 

werden und welche Maß-

nahmen zukünftig in wel-

chem Umfang noch erfor-

derlich sind. 

Dezernat VIII fortlaufend 
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5. Gesundheit und Pflege 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

3. Es ist zu prüfen, inwieweit 

Informationsmaterial zum 

Thema Gesundheit und 

Pflege in leichter Sprache 

benötigt wird. Anschlie-

ßend sind die Informatio-

nen in leichter Sprache zu 

übersetzen und zu entwi-

ckeln. 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

Übersetzungsbü-

ros 

Bis Mitte 

2015 

Sozialamt: Info-

material des BMG 

sowie der Träger 

der Pflegestütz-

punkte im Land 

Bremen zum 

Thema Pflege 

liegen in ver-

ständlicher Spra-

che vor. Ein Be-

darf an Überset-

zung in leichte 

Sprache besteht 

nicht. 

Beratungsge-

spräche der Be-

treuungsbehörde 

werden persön-

lich, auch in häus-

licher Umgebung 

durchgeführt, um 

das Verstehen 

der rechtlichen 

Materie der Be-

treuung bei den 

Betroffenen wei-

testgehend si-

cherzustellen. 
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5. Gesundheit und Pflege 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

    Klinikum:  

Informationsmate-

rialien werden 

nach Möglichkeit 

einfach verständ-

lich und in einer 

klaren Sprache 

erstellt. 

4. Ein entsprechendes 

Netzwerk zum Thema 

Gesundheit und Pflege 

und Barrierefreiheit für 

Menschen mit Behinde-

rungen (Frauen und Mäd-

chen, Männer und Jungs, 

ausländische Mitbür-

ger/innen) ist zu initiieren 

und aufrechtzuerhalten.  

Gesundheitsamt, 

Sozialamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Bürger- und Ord-

nungsamt (Aus-

länderwesen) 

fortlaufend Sozialamt: Die 

Federführung 

liegt thematisch 

beim Amt 53 

5. Gezielte Informationsver-

anstaltung für Menschen 

mit Behinderung und Mig-

rationshintergrund 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung, Beirat 

ausländischer 

Mitbürger 

Jährlich und 

auf Anfrage 

Auf Anfrage  
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5. Gesundheit und Pflege 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

6. Die barrierefreie (bezogen 

auf sämtliche Arten von 

Behinderungen – taub, 

stumm, blind- und sehbe-

hindert, geistig und kör-

perbehindert) Aufklärung 

von Patientinnen und Pa-

tienten vor, während und 

nach einer ärztlichen, me-

dizinischen Behandlung 

wird gewährleistet. 

Gesundheitsamt, 

behandelnde Ärz-

te/Zahnärzte, 

Krankenhäuser 

 Klinikum: Siehe 

Anhang A-7 As-

pekte der Barrie-

refreiheit (Quali-

tätsbericht) 

Aufklärungsbögen 

in Fremdspra-

chen, Dolmet-

scherliste 

Informationsmate-

rialien werden 

nach Möglichkeit 

einfach verständ-

lich und in einer 

klaren Sprache 

erstellt. 
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6. Schutz der Persönlichkeitsrechte / Recht und Justiz 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Betreuerinnen und Be-

treuer werden qualifiziert, 

fortgebildet und stetig 

über die Entwicklung des 

Teilhabeplans und der 

UN-

Behindertenrechtskonven-

tion informiert. 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung Amt für 

Jugend, Familie 

und Frauen 

fortlaufend Sozialamt: Die 

Betreuungsbe-

hörde ist bemüht, 

in Fällen mit 

Sprachbarrieren 

BetreuerInnen mit 

Fremdsprachen-

kenntnissen zu 

akquirieren und 

für die Teilnahme 

an fachlichen 

Fortbildungen zu 

werben. Nach 

Anstoß durch das 

Dezernat V wurde 

die ergänzende 

unabhängige 

Teilhabeberatung 

bei dem Betreu-

ungsverein in 

Bremerhaven als 

Träger installiert. 

Fortan ist die Lei-

tung der ergän-

zenden unabhän-

gigen Teilhabebe-

ratung an ver-

schiedenen Ge-

sprächskreisen 

beteiligt und wird 

dadurch stets in-

formiert. 
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6. Schutz der Persönlichkeitsrechte / Recht und Justiz 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

2. Es werden fremdsprachi-

ge Betreuerinnen und Be-

treuer akquiriert, insbe-

sondere zur Betreuung für 

Menschen mit Behinde-

rung ausländischer Her-

kunft bzw. ausländischer 

Kultur 

Personalamt 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

fortlaufend Personalamt: 

keine Zuständig-

keit Amt 11 

Sozialamt: Die 

Betreuungsbe-

hörde ist bemüht, 

in Fällen mit 

Sprachbarrieren 

BetreuerInnen mit 

Fremdsprachen-

kenntnissen zu 

akquirieren und 

für die Teilnahme 

an fachlichen 

Fortbildungen zu 

werben 

3. Bildung einer  Arbeits-

gruppe zur Evaluierung 

und Überprüfung des 

Bremerhavener Ortsrechts 

auf Änderungsbedarfe mit 

Bezug zur UN-

Behindertenrechtskonven-

tion und der Aufgabe Än-

derungsvorschläge vorzu-

legen 

alle Fachämter, 

insbesondere das 

Rechtsamt in Zu-

sammenarbeit mit 

dem Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

fortlaufend Stadtkasse: Für 

die Stadtkasse 

kein Handlungs-

feld 
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6. Schutz der Persönlichkeitsrechte / Recht und Justiz 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

4. Ausführliche barrierefreie 

Informationsveranstaltun-

gen in zumindest einfa-

cher Sprache zum Thema 

persönliches Budget im 

Sinne des § 29 SGB IX 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung Reha-

Träger 

Pflegekassen 

jährlich Das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung stellt ein 

Informationsblatt 

in leichter Spra-

che zum Thema 

persönliches 

Budget zur Verfü-

gung. Ferner wird 

über die Lotsen-

stelle des Amtes 

stets auf Anfrage  

entsprechend 

informiert und an 

die zuständige 

Stelle weitergelei-

tet. 

5. Schulung bei der Polizei 
zur UN-BRK 

Polizeiführungs-
stab 

jährlich 
 

6. Schulung und Qualifizie-

rung der Polizei Bremer-

haven im Umgang mit 

Menschen mit Behinde-

rung (psychisch, körper-

lich und Menschen mit 

Sinnesbehinderungen) auf 

Opfer und Täterseite. 

Polizeiführungs-

stab 

jährlich Angebot des 

Fortbildungsinsti-

tut HföV 

Polizei und psy-

chisch Kranke 

7. Verbessertes Servicean-

gebot durch Einrichtung 

einer "Online-Wache" 

Polizeiführungs-

stab 

wird prakti-

ziert 

umgesetzt 
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6. Schutz der Persönlichkeitsrechte / Recht und Justiz 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

8. Berücksichtigung der Inte-

ressen Behinderter bei 

verkehrsleitenden Maß-

nahmen 

Schutzpolizei wird über-

wiegend 

praktiziert 

Verkehrslenkende 

Maßnahmen wer-

den entsprechend 

berücksichtigt. 

Klinikum: Behin-

dertenparkplätze 

9. Verbesserung der Er-

reichbarkeit von Notruf 

und Auskunft insb. für 

Gehörlose 

Polizeiführungs-

stab 

wird prakti-

ziert 

Durch SMS bzw. 

Fax kann Kontakt 

zur Polizei aufge-

nommen werden  

10. Schaffung von barriere-

freien Zugängen zu allen 

Polizeidienststellen 

Polizeiführungs-

stab 

Seestadt Immobi-

lien 

geplant Seestadt Immo-

bilien: Beim Re-

vier Klußmann 

Str. wird dies über 

den Neubau rea-

lisiert. Alle ande-

ren sind fertig. 

(Aufzüge) 

Polizeiführungs-

stab: Ist noch in 

der Planung 

11. Klärung der Interessen 

Behinderter bei Veranstal-

tungen mit polizeilicher 

Beteiligung 

Ortspolizeibehör-

de 

wird prakti-

ziert 

Wird weiterhin 

praktiziert 

12. Abstimmung der Präventi-

onsmaßnahmen auf die 

Belange Behinderter 

Polizeiführungs-

stab 

wird prakti-

ziert 

Wird weiterhin 

praktiziert 

13 Neu 

Es wird ein Assistenzhun-

degesetz erlassen (Orts-

gesetz) 

Rechtsamt in Ko-

operation mit dem 

Amt f. Menschen 

m. Behinderung 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Maßnahmen der Be-

wusstseinsbildung für das 

Thema „Inklusion“ für die 

Fachämter (Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter) des 

Magistrats Bremerhaven 

Personalamt fortlaufend Personalamt: 

hier wird eher die 

Federführung des 

Amtes 57 gese-

hen 

 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

arbeitet insbe-

sondere im Rah-

men der örtlichen 

Fürsorgestelle 

und von Perso-

nalfragen stets 

informativ mit den 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern 

zusammen. 

Es findet regel-

mäßig eine ge-

meinsame Veran-

staltung mit der 

Gesamtschwer-

behindertenver-

tretung und den 

Schwerbehinder-

tenvertreterinnen 

statt.  

 



Ein 2. Zwischenbericht zum Teilhabeplan der Stadt Bremerhaven Seite 59 von 125 
 

7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

    Ferner ist das 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung an dem 

ausbildungsbe-

gleitenden Unter-

richt als Lehrkraft 

beteiligt. 

Weitergehende 

Maßnahmen sind 

in Planung. 

 

2. Information und Schulun-

gen für Auszubildende 

des Magistrats Bremer-

haven  

Personalamt fortlaufend Personalamt: 

fortlaufend im 

Rahmen der 

dienstbegleiten-

den Unterweisung 

durch das Amt 

für Menschen 

mit Behinderung 

3. Informationen über The-

men und Veranstaltungen 

zur Inklusion und UN-BRK 

im Intranet des Magistrats 

Bremerhaven 

Behindertenbe-

auftragter, 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung, 

Fachämter, 

Magistratskanzlei 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: fortlaufend 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

4. Es werden Schulungen 

angeboten zum Thema 

der UN-BRK. Es wird über 

die Rechte der Menschen 

mit Behinderungen infor-

miert. Menschen mit Be-

hinderungen werden er-

mutigt selbstbestimmt zu 

leben. 

VHS, Magistrat, 

Fachämter, Be-

hindertenbeauf-

tragter 

fortlaufend Volkshochschu-

le: s. 1.2 

5. Der Magistrat betreibt Öf-

fentlichkeitsarbeit zur UN-

BRK und zum Thema In-

klusion 

Fachämter 

Magistratskanzlei 

(Pressesprecher) 

 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: fortlaufend 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

6. Der Magistrat und die 

Fachämter unterstützen 

Veranstaltungen zum 

Thema der Inklusion und 

der UN-BRK (durch Bera-

tung, Bereitstellung von 

Räumen, ggfs. Mitfinan-

zierung und Mitwirkung) 

Fachämter fortlaufend Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung hat 

im Zusammen-

wirken mit dem 

Inklusionsbeirat 

eine sogenannte 

Induktionsschleife 

angeschafft. Die-

se kann auf An-

frage und bei Vor-

liegen der techni-

schen Vorausset-

zungen zur Ver-

fügung gestellt 

werden. Der In-

klusionsbeirat 

wählt Räumlich-

keiten für seine 

Sitzungen mit 

einem sehr hohen 

Grad der Barrie-

refreiheit. 

Ferner veranstal-

tet das Dezernat 

V gemeinsam mit 

dem Inklusions-

beirat und der 

Stiftung inklusive 

Stadt die erste 

Bremerhavener 

Inklusionskonfe-

renz. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

7. Nach Veröffentlichung des 

Teilhabeplans wird eine 

Veranstaltungsreihe zum 

Thema Inklusion und UN-

BRK durchgeführt. Hier 

werden Informationen für 

diejenigen gegeben, die 

Inklusionsprozesse initiie-

ren wollen. Es werden 

fachspezifische Veranstal-

tungen angeboten (The-

men bspw.: Gebärden-

sprache, technische Hilfe-

stellungen für schwerhöri-

ge Menschen, leichte 

Sprache) 

VHS in Koopera-

tion mit den 

Fachämter des 

Magistrat 

 

In den ersten 

zwei Jahren 

Impulsveran-

staltungen, 

anschließend 

fortlaufend 

Volkshochschu-

le: Fachspezifi-

sche Veranstal-

tungen sind u.a.: 

- -  Deutsche 

Gebärdensprache 

- -  Elternbildungs-

projekt für Men-

schen mit Auditi-

ver Verarbei-

tungs- und Wahr-

nehmungsstörung 

- - Qualifikations-

maßnahmen für 

Lehrkräfte zum 

Thema Umgang 

mit heterogenen 

Gruppen 

- - Weiterbildung 

zur Lehrkraft für 

Menschen mit 

Zuwanderungs-

geschichte (inkl. 

Module zu den 

Themen Diversity, 

Leichte Sprache 

etc.) 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

8. Es wird Öffentlichkeitsar-

beit geleistet um das Be-

wusstsein für eine barrie-

refreie Stadtgestaltung zu 

schaffen bzw. zu vertiefen 

und über neue bauliche 

Maßnahmen der Stadt 

Bremerhaven zu informie-

ren. Die Information über 

bauliche Maßnahmen im 

Sinne der Barrierefreiheit 

sowie Orientierung und 

Leitsysteme spielen dabei 

eine wesentliche Rolle 

durch Nutzung von Presse 

(Sonderthemen) und an-

dere den Bürger erreich-

bare Printmedien 

Bauordnungsamt, 

Stadtplanungs-

amt, Behinder-

tenbeauftragter,  

Dezernat V, 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Anmerkung: 
Inhalte aus Bau-

anträgen und -

genehmigungen 

werden unter Be-

rücksichtigung 

des Datenschut-

zes vom Bau-

ordnungsamt 

grundsätzlich 

nicht veröffent-

licht. 

Für den Bereich 

des Amtes für 

Menschen mit 

Behinderung 

sind exemplarisch 

die Rampe am 

Wasserstandsan-

zeiger, die Ram-

pe an der Ken-

nedybrücke, der 

Wegweiser nicht 

nur für Blinde am 

Hauptbahnhof, zu 

nennen. Siehe 

ergänzend dazu 

auch die Home-

page des Amtes 

für Menschen mit 

Behinderung die 

sich stets im 

Wandeln befindet. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

9. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der baupla-

nenden und bauausfüh-

renden bzw. baugenehmi-

genden Ämter werden zu 

allen Aspekten des barrie-

refreien Bauens geschult, 

sensibilisiert und entspre-

chend informiert 

Personalamt 

Stadtplanungsamt 

Bauordnungsamt 

Amt für Straßen- 

und Brückenbau 

fortlaufend Personalamt: 

keine Zuständig-

keit des Perso-

nalamtes 

Bauordnungs-

amt: Erfolgt fort-

laufend 

10. Überprüfung / Begehung / 

Bestandsaufnahme der 

barrierefreien Erreichbar-

keit der Stadtverwaltung - 

anschließend Planung zur 

Beseitigung festgestellter 

Barrieren 

Seestadt Immobi-

lien 

Bauordnungsamt 

 

Frist 

BremBGG 

Das Bauord-

nungsamt ist nur 

im Rahmen von 

erforderlichen 

Baugenehmi-

gungsverfahren 

zu beteiligen. 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung: 

Siehe im Anhang 

Frist des 

BremBGG 

 

11. Überprüfung / Begehung 

/ Bestandsaufnahme der 

barrierefreien Erreichbar-

keit sämtlicher Polizeiwa-

chen – anschließend Pla-

nung zur Beseitigung 

festgestellter Barrieren 

Seestadt Immobi-

lien 

Bauordnungsamt 

 

Siehe 10.  

Siehe im An-

hang Frist 

des 

BremBGG 

 

Das Bauord-

nungsamt ist nur 

im Rahmen von 

erforderlichen 

Baugenehmi-

gungsverfahren 

zu beteiligen.  
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

12. Ausstattung von städti-

schen Sitzungs-und Ver-

anstaltungsräumen mit 

Technik für schwerhörige 

Menschen, Tagungsräu-

me öffentlicher Aus-

schusssitzungen, Sit-

zungsort der Stadtverord-

netenversammlung. Die 

Auswahl der Sitzungs-

räume öffentlicher Sitzun-

gen erfolgt nach den Ge-

sichtspunkten der Barrie-

refreiheit. 

Fachämter inklu-

sive Büro der 

Stadtverordne-

tenversammlung, 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie, 

Magistratskanzlei 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: Von Büro 

StVV und Amt 57 

zu beantworten 

Stadtkasse: Die 

Vorgabe würde 

von der Stadtkas-

se beachtet wer-

den 

Volkshochschu-

le: Ein Akustik-

System im Ella 

Kappenberg Saal 

konnte aus Kos-

tengründen nicht 

realisiert werden. 

 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung : Sie-

he 7.6. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

13. Das Thema Migration und 

Behinderung wird in Ko-

operation mit dem Rat 

ausländischer Mitbürger 

im Rahmen von verschie-

denen Veranstaltungen 

behandelt. Der Teilhabe-

plan wird in enger Koope-

ration mit dem Rat aus-

ländischer Mitbürger um-

gesetzt. 

Sämtliche Belange der 

Menschen mit Behinde-

rungen und anderen Kul-

turen werden erörtert und 

für die Umsetzung des 

Teilhabeplans konzeptio-

niert und dem Beirat für 

Menschen mit Behinde-

rung zur weiteren Veran-

lassung vorgestellt. 

Bürger- und Ord-

nungsamt 

Rat ausländischer 

Mitbürger 

Beirat für Men-

schen mit Behin-

derung 

VHS 

fortlaufend  
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

14. Eine Übersicht der wichti-

gen Beratungsstellen für 

Menschen mit Behinde-

rungen wird erstellt und 

ständig aktualisiert. Diese 

Übersicht wird den Bürge-

rinnen und Bürgern im 

Rahmen von Printmedien 

und auf der Homepage 

zur Verfügung gestellt. Auf 

der Homepage der Stadt 

Bremerhaven sind diese 

Informationen barrierefrei 

zur Verfügung zu stellen. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Betrieb für Infor-

mations-

technologie 

fortlaufend BIT: Entspre-

chender Content 

wird von den 

Fachbereichen 

auf der bremer-

haven.de einge-

stellt. Alle Inhalte 

der bremer-

haven.de werden 

unter Berücksich-

tigung der Barrie-

refreiheit präsen-

tiert 

Sozialamt: Fe-

derführung liegt 

thematisch beim 

Amt 57 

Die Lotsenstelle 

im Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung sorgt 

für schnelle Bür-

gernahe Informa-

tionen. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

15. Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen in Beratungsstellen 

für Menschen mit Behin-

derung und Migration 

werden entsprechend 

qualifiziert und mit ent-

sprechenden Informatio-

nen ausgestattet. 

VHS 

Personalamt 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend Personalamt: 

keine Zuständig-

keit des Perso-

nalamtes 

Sozialamt: MA 

bei 50/22 sind in 

Bezug auf Leis-

tungen der Ein-

gliederungshilfe 

nach SGB IX und 

XII qualifiziert. 

Informationen zur 

Eghi sind auf der 

Internetseite des 

Amtes 50 veröf-

fentlicht. 

Volkshochschu-

le: Es finden re-

gelmäßig Fortbil-

dungen für Mitar-

beiter/innen zu 

den verschiede-

nen Diversity-

Dimensionen 

statt. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

16. Im Rahmen der Bearbei-

tung / Erstellung von Vor-

lagen in Gremien (sämtli-

che Ebenen) ist unter 

Punkt E die Relevanz für 

Menschen mit Behinde-

rung bzw. Teilhabe zu 

prüfen und das Prüfer-

gebnis zu vermerken. 

(Änderung der Geschäfts-

ordnung der Stadtverord-

netenversammlung (§33a)  

Magistrat 

Magistratskanzlei 

Stadtverordne-

tenversammlung 

und alle Fachäm-

ter (inklusive Büro 

der Stadtverord-

netenversamm-

lung) 

Bis Mitte 

2015 

Magistratskanz-

lei: Erledigt. 

Änderung der GO 

Mag und GO 

StVV ist erfolgt. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

17. Das Thema leichte Spra-

che wird in das Fortbil-

dungsprogramm der VHS 

und der Verwaltung mit 

aufgenommen. 

VHS 

Personalamt 

LFI 

fortlaufend Personalamt: Be-

rücksichtigung im 

laufenden Fortbil-

dungsprogramm. 

Volkshochschule: 

Leichte Sprache ist 

in folgenden Curri-

cula integriert: 

- - Magistratsfortbil-

dungen 

- - Dozent/innen-

Fortbildung für 

Menschen mit Zu-

wanderungsge-

schichte  

- - Qualifikations-

maßnahmen für 

Lehrkräfte zum 

Thema Umgang mit 

heterogenen Grup-

pen 

Kommunikations-

strategie ange-

strebt:  

AGB wird in Leichte 

Sprache übersetzt 

(neben formaljuris-

tisch) 

Kriterien für die 

Umsetzung und 

Anwendung von 

„leichter Sprache“ 

werden entwickelt. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

18. Schaffung von Außenstel-

len der Verbände für 

Menschen mit Behinde-

rungen, welche auf Lan-

desebene Bremen in 

Bremen-Stadt bereits 

existieren – bzw. Grün-

dung von Ortsvereinen in 

Bremerhaven (bspw. 

selbstbestimmt Leben) 

Prüfauftrag 

Verbände Prüfauftrag Wird in der tägli-

chen Arbeit des 

Amtes für Men-

schen mit Be-

hinderung und 

den entsprechen-

den Kooperati-

onspartnern stets 

thematisiert. Der 

direktive Zugriff 

auf private Ein-

richtungen bezüg-

lich ihres Standor-

tes ist aus rechtli-

cher Sicht nur 

begrenzt möglich. 

19. Prüfauftrag: Bei den Sit-

zungen der Stadtverord-

netenversammlung sind 

Gebärdensprachdolmet-

scher/-innen auf Anforde-

rung zugegen 

Büro der Stadt-

verordnetenver-

sammlung 

fortlaufend Wird bei Bedarf 

berücksichtigt. 

20. Einladungen zur Stadtver-

ordnetenversammlung 

und Vorlagen der Aus-

schüsse in leichter Spra-

che 

Büro der Stadt-

verordnetenver-

sammlung 

Pilotprojekt 

der Stadt 

Bremen wird 

zunächst 

abgewartet  

Ist zurzeit gem. 

Finanzvorbehalt 

nur begrenzt 

möglich. 
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7. Bürgerschaftliches und politisches Engagement Bewusstseinsbil-
dung 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

21. Prüfauftrag:  Einrichtung 

einer Servicestelle beim 

Magistrat als einzigen An-

laufpunkt für Menschen 

mit Behinderung („Lotsen-

stelle“) 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Prüfauftrag 

bis Ende 

2015 

Erledigt : beim 

Amt für Men-

schen mit Be-

hinderung 

22. Prüfauftrag Einrichtung 

eines Büros / Servicestelle 

/ Übersetzerbüro für leich-

te Sprache bei der Stadt 

Bremerhaven 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

 Eine Prüfung 

steht noch an. 

Externe Stellen 

bieten Überset-

zungen an 

23. Einbeziehung behinderter 

Menschen bei Prozessen 

der Bürgerbeteiligung 

Fachämter 

Magistratskanzlei 

 

wird lfd. ge-

währleistet  

Magistratskanz-

lei: wird gewähr-

leistet 

Stadtkasse: Die 

Vorgabe würde 

von der Stadtkas-

se beachtet wer-

den 

24. Barrierefreie Teilnahme 

an Wahlen wird durch-

gängig ermöglicht.  

Alternativen werden über-

legt. 

Bürger- und Ord-

nungsamt 

wird lfd. ge-

währleistet  

Im Februar 2019 

hat das Bundes-

verfassungsge-

richt ein Urteil zu 

Wahlrecht für 

psychisch kranke 

und behinderte 

Menschen gefällt. 

Danach dürfen 

diese nicht pau-

schal von Wahlen 

ausgeschlossen 

werden. 
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8. Barrierefreie Mobilität 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Es erfolgt ein ständiger 

Dialog zum Thema Barrie-

refreiheit mit Bremerhaven 

Bus. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

BremerhavenBus 

fortlaufend 

 

2. Bei der Fortentwicklung 

bzw. Weiterentwicklung 

des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs sind 

durch Beteiligung des De-

zernats V die Barrierefrei-

heit und die Umsetzung 

der UN-

Behindertenrechtskonven-

tion zu gewährleisten 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

BremerhavenBus, 

Deutsche Bahn 

regelmäßig  

3. Busfahrerinnen und Bus-

fahrer werden weiterhin 

qualifiziert zum Thema 

Barrierefreiheit geschult 

und sensibilisiert. Die Zur-

verfügungstellung der 

Rampe ist zu gewährleis-

ten. 

Bremerhaven Bus fortlaufend 

 

4. Der öffentliche Personen-

nahverkehr stellt mehrere 

Busse mit mehreren Stell-

plätzen für Rollstühle, 

Rollatoren und andere 

Hilfsmittel für mobilitäts-

eingeschränkte Mitbürger 

zur Verfügung. 

Bremerhaven Bus fortlaufend 
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8. Barrierefreie Mobilität 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

5. In Zusammenarbeit und 

unter Einbeziehung von 

Betroffenen und den Be-

troffenen Organisationen 

stimmt BremerhavenBus 

und die Deutsche Bahn 

ihre Fahrpläne ab. Dabei 

sollen die Übergänge zwi-

schen Bus- und Bahnver-

kehr für mobilitätsbehin-

derte Menschen ange-

passt werden. 

Bremerhaven Bus 

Deutsche Bahn 

fortlaufend Mobilitätstraining 

6. Der Diskriminierung durch 

nicht mitgenommene Roll-

stuhlfahrer/innen muss zu 

jeder Fahrtzeit entgegen-

gewirkt werden. 

Bremerhaven Bus fortlaufend Findet fortlaufend 

statt 

7. Sichere Beförderung mit 

öffentlichen Verkehrsmit-

teln und Zugang zu öffent-

lichen Gebäuden durch 

Automatiktüren. Inklusion 

in Bremerhaven beginnt 

mit der Nutzung der öf-

fentlichen Verkehrsmittel 

durch alle Bürger und 

Bürgerinnen der Stadt. 

Offene Türen sind Grund-

voraussetzung für die 

Teilhabe am öffentlichen 

Leben. 

Bremerhaven Bus 

Deutsche Bahn 

fortlaufend Brem BGG 

Mobilitätstraining 
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8. Barrierefreie Mobilität 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

8. Durchführung von Ortsbe-

gehungen zur Feststellung 

örtlicher Barrieren – und 

Planung von deren Besei-

tigung 

Dezernat VI 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Siehe BremBGG 

im Anhang 

9. Die Meldestelle(n) werden 

barrierefrei 

Baubehörden, 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

fortlaufend Siehe BremBGG 

im Anhang 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. 

 

 

Die Stadt Bremerhaven 

baut den Internetauftritt 

www.bremerhaven.de 

weiter im Sinne der Barri-

erefreiheit aus. Gebär-

densprache wird verstärkt 

angeboten. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Magistratskanzlei 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend BIT: 

Ein Video hin-

sichtlich der Ge-

bärdensprache 

kann jederzeit 

eingebunden 

werden. 

 

MK: 

fortlaufend 
 
Auf der bremer-

haven.de gibt es 

einen Film in Ge-

bärdensprache, der 

einen Überblick 

über die Internet-

seite bietet 

 

Das Amt für Men-

schen mit Behin-

derung war bei der 

Neugestaltung der 

bremerhaven.de 

Seite beteiligt und 

vertrat die Belange 

der Menschen mit  

Behinderung. 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

2. Auf der Homepage der 

Stadt Bremerhaven wird 

die Rubrik Information für 

Menschen mit Behinde-

rungen umfassend aus-

gebaut. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Magistratskanzlei 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend BIT: 

Die Informatio-

nen, die der 

Fachbereich zu 

diesem Thema 

liefert, werden auf 

der bremer-

haven.de an ent-

sprechender Stel-

le präsentiert. 

MK: 

Federführung ob-

liegt Amt 57 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung 

veröffentlicht die 

ihm bekannten 

Informationen. 

Das Tätigwerden 

für Menschen mit 

Behinderung aller 

Fachämter muss 

weiter koordiniert 

und zentralisiert 

werden. Beispiel: 

persönliches 

Budget. Hier feh-

len noch Informa-

tionen beim zu-

ständigen Fach-

amt.  
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

3. Die Internetseiten der 

Fachämter werden um 

Informationen zur Barrie-

refreiheit von Gebäuden 

und Service sowie Kinder-

spielplätze und Schulhöfe 

für mobilitätseinge-

schränkte Kinder und Ju-

gendliche ergänzt. 

alle Fachämter 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend BIT: 

Die Fachbereiche 

können entspre-

chenden Content 

auf der bremer-

haven.de veröf-

fentlichen.   

Historisches 

Museum: Hin-

weis auf Barriere-

freiheit auf der 

Homepage ist 

erfolgt.  

Stadtkasse: Für 

die Stadtkasse 

noch nicht umge-

setzt. 

 

4. Das Angebot mit Gebär-

densprachvideos wird er-

weitert. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

alle Fachämter 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend BIT: 

Ein entsprechen-

des Video kann 

auf der bremer-

haven.de einge-

bunden werden 

Stadtkasse: Für 

die Stadtkasse 

noch nicht umge-

setzt. 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

5. Es wird geprüft, ob die 

Internetrepräsentanz der 

Stadt Bremerhaven mit 

einer Vorlesesoftware 

ausgestattet wird. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Magistratskanzlei 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

 

Bis Mitte 

2015 

BIT: 

Ein entsprechen-

des Tool „Read-

spaeker“ wurde 

auf der bremer-

haven.de instal-

liert. 

 

Magistratskanz-

lei: 

erledigt 

6. Es werden städtische In-

formationen in leichter 

Sprache hergestellt. Ins-

besondere sollen die 

Printmedien und Informa-

tionen für die Homepage 

erstellt werden. 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

Übersetzungsbü-

ros für leichte 

Sprache 

 

fortlaufend BIT: 

Die Anforderung 

der „Leichten 

Sprache“ wurde 

auf der bremer-

haven.de umge-

setzt. 

7. Zu den Themen Einsatz 

von Gebärdensprachdol-

metschern/-innen, techni-

sche Hilfen für schwerhö-

rige Menschen und leichte 

Sprache wird verstärkt 

Öffentlichkeitsarbeit ge-

leistet.  

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung, 

Magistratskanzlei 

(Pressesprecher), 

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie 

fortlaufend Magistratskanz-

lei: 

fortlaufend 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

8. Durch Initiierung eines 

Projektes wird fachlich 

und juristisch geprüft, in-

wieweit Bescheide und 

Informationen des Sozial-

amtes und des Amtes für 

Menschen mit Behinde-

rung in leichter Sprache 

bzw. in einfacher Sprache 

für die betroffenen Men-

schen erstellt werden 

können, müssen und sol-

len. (Technische Ausstat-

tung Braille Schrift) 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Sozialamt 

Rechtsamt 

fortlaufend Sozialamt: Fe-

derführung ist zu 

klären. 

Der technische 

und finanzielle 

Aufwand dürfte 

erheblich sein. 

 

Hinweis auf 

BremBGG 

9. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtver-

waltung werden über die  

Bremische barrierefreie 

Informationstechnik-

Verordnung,  bremische 

Verordnung über barriere-

freie Dokumente und 

bremische Kommunikati-

onshilfeverordnung  in-

formiert und geschult. 

Personalamt 

 

regelmäßig Ist als geltendes 

Recht anzuwen-

den.  

Hinweis auf das 

BremBGG. 

 

 

10. Es werden Zeitungsartikel 

in leichter Sprache veröf-

fentlicht (Politik, Lokales, 

Kultur – sämtliche Berei-

che) 

Nordsee Zeitung 

sonstige Print-

medien in Bre-

merhaven mit 

Informationscha-

rakter 

regelmäßig Dies ist gegen- 

über privatrechtli-

chen Unterneh-

men als Appell zu 

verstehen. 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

11. Lokale Radiosender veröf-

fentlichen Nachrichten in 

leichter Sprache und / 

bzw. mit Gebärdenspra-

che zu einem bestimmten 

Zeitpunkt immer wieder-

kehrend – zur gleichen 

Zeit) –  

Zeitungen veröffentlichen 

Nachrichten in leichter 

Sprache zumindest online 

Lokale Radiosen-

der, Radio Bre-

men, Radio-

Weser.TV 

regelmäßig 

 

Dies ist gegen- 

über privatrechtli-

chen Unterneh-

men als Appell zu 

verstehen. 

12. Prüfen einer Projektförde-

rung zum Thema leichte 

Sprache in privater Trä-

gerschaft 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Bis Ende 

2015 

 

Privatrechtliche 

Unternehmen 

prüfen derzeit den  

Aufbau einer 

Übersetzungsstel-

le 
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

13. Kontinuierliche Verbesse-

rung der 

Barrierefreiheit und des 

Zugangs zu 

Information und Kommu-

nikation, 

insbesondere bezüglich 

Internet- und Intranet und 

Publikationen, aber auch 

Vordrucken  

Betrieb für Infor-

mationstechnolo-

gie, Fachämter 

wird sukzes-

sive gewähr-

leistet  

BIT: 

Das Thema „Bar-

rierefreiheit“ wir 

auf der bremer-

haven.de fortlau-

fend berücksich-

tigt. 

Volkshochschu-

le: Für den 

nächsten Re-

launch der Websi-

te sind Videos in 

Gebärdensprache 

geplant und für 

essentielle Texte/ 

Seiten sind For-

mulierungen in 

einfacher Spra-

che vorgesehen 

(Anmelde- und 

Teilnahmebedin-

gungen etc.).  
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9. Barrierefreie Kommunikation und Information 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

14. Der Internetauftritt des 

Amtes für Menschen mit 

Behinderung wird barrie-

refrei ausgebaut. Es wer-

den mehr Informationen 

angeboten. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

 Die Seite des 

Amtes für Men-

schen mit Be-

hinderung ist in 

der Bremer-

haven.de mit ein-

gebaut. Inhaltlich 

ist das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung im 

Rahmen der per-

sonellen und fi-

nanziellen Res-

sourcen laufend 

damit befasst ak-

tuelle Information 

dort bereitzustel-

len. 

15. Entwicklung von APP für 

Rollstuhlfahrer 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

Ende 2015 

Ende 2019 

Das Amt für 

Menschen mit 

Behinderung hat 

die Kooperation 

zwischen der 

Universität Bre-

men und lokaler 

Unternehmen 

zusammen mit 

der BIS koordi-

niert, um eine 

entsprechende 

Rollstuhl-App zu 

entwickeln. 
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10. Genderspezifische Aspekte 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

1. Informationsange-

bot/Fortbildungsangebot 

zur Qualifizierung und In-

formation der Mitarbeiter/-

innen in Einrichtun-

gen/Beratungsstellen, 

Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen zum The-

ma der Inklusion und der 

Umsetzung des Teilhabe-

plans mit besonderem 

Blick zur Arbeit mit Frauen 

und Mädchen mit Behin-

derung 

Gesundheitsamt 

Sozialamt 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Personalamt 

Frauenbeauftrag-

te 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

ZGF 

fortlaufend Personalamt: 

keine Zuständig-

keit Amt 11 

Sozialamt: Fe-

derführung liegt 

thematisch beim 

Amt 51 

2. Die Internetseiten des 

Bremerhavener Frauen-

stadtbuches werden barri-

erefrei gestaltet (Leichte 

Sprache, Gebärdendol-

metscher, Vorlesefunkti-

on). 

ZGF regelmäßig 

 

3. Die Internetseiten des 

Bremerhavener Frauen-

stadtbuches werden um 

Informationen zur barrie-

refreien Gesundheitsver-

sorgung und sonstiger 

Einrichtungen für Mäd-

chen und Frauen mit Be-

hinderungen ergänzt. 

ZGF 

Gesundheitsamt 

regelmäßig  
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10. Genderspezifische Aspekte 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

4. Der sogenannte Girls‘ Day 

wird in Bremerhaven bar-

rierefrei umgesetzt bzw. 

veranstaltet. 

Industrie- und 

Handelskammer 

Handwerkskam-

mer 

Schulamt 

alle Fachämter 

fortlaufend 

 

5. Zum Thema Gewaltschutz 

insbesondere im Zusam-

menhang mit Frauen und 

Mädchen mit Behinderun-

gen werden leichte Spra-

che und deren barriere-

freie Zugänglichkeit si-

chergestellt. Diesbezüg-

lich Beratungsstellen und 

Einrichtungen sind bzw. 

werden barrierefrei. 

Ortspolizeibehör-

de 

VHS 

Übersetzungsbü-

ro für leichte 

Sprache 

regelmäßig Volkshochschu-

le: Fortbildung für 

VHS-

Mitarbeiter/innen 

zum Thema 

„Leichte Sprache 

in der Beratungs-

praxis“ ist ge-

plant. 

6. Es finden mindestens 

einmal jährlich Veranstal-

tungen zum Thema „Ge-

walt gegen Frauen mit 

Behinderung“ statt. 

Ortspolizeibehör-

de 

ZGF 

fortlaufend 
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10. Genderspezifische Aspekte 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

7. Nach einer Erhebung ob 

und wie die Rahmenbe-

dingungen für eine inten-

sive und barrierefreie Aus-

richtung der Arbeit für 

Mädchen und Frauen mit 

Behinderung verbessert 

werden kann wird ein 

möglicher Maßnahmenka-

talog erstellt. Gegebenen-

falls ist ein Forderungska-

talog an die zuständige 

Stelle (Inklusionsbeirat) zu 

richten. 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

ZGF 

Agentur für Arbeit  

Ende 2015 

 



Ein 2. Zwischenbericht zum Teilhabeplan der Stadt Bremerhaven Seite 87 von 125 
 

10. Genderspezifische Aspekte 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

9. Über das Thema Frauen 

und Mädchen mit Behin-

derungen aus anderen 

Kulturen wird auf ver-

schiedenen Veranstaltun-

gen berichtet, informiert 

und die entsprechenden 

Zielpersonen aus-bzw. 

fortgebildet. 

VHS 

Amt für Men-

schen mit Behin-

derung 

regelmäßig Volkshochschu-

le: Die Weiterbil-

dung zur Lehr-

kraft für Men-

schen mit Zu-

wanderungsge-

schichte steht 

auch Menschen 

mit Behinderun-

gen offen (im ers-

ten Durchlauf hat 

ein männl. TN mit 

Behinderung den 

Kurs mit Erfolg 

abgeschlossen). 

Für den zweiten 

Durchlauf 2019/ 

2020 werden ge-

zielt Frauen mit 

Behinderungen 

angesprochen. 

In 2019 wird ein 

fortlaufender Kurs 

„Empowerment 

für Frauen mit 

Zuwanderungs-

geschichte“ - mit 

und ohne Behin-

derung stattfin-

den. 
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10. Genderspezifische Aspekte 

Nr. Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen 
Bearbeitungs- 
vermerk 

10. Das Frauenhaus in Bre-

merhaven wird barriere-

frei. (Mobile Barrierefrei-

heit, leichte Sprache, Ge-

bärdendolmetscher - Klä-

rung der Finanzierung für 

Gebärdendolmetscher) 

Amt für Jugend, 

Familie und Frau-

en 

Übersetzungsbü-

ros 

Prüfauftrag, 

Ende 2015 

 

11. Einrichtung einer barriere-

freien gynäkologischen 

Untersuchungs- und Be-

handlungsstätte 

Federführung 

Gesundheitsamt 

Prüfauftrag, 

Ende 2015 

Klinikum: Gynä-

kologische Klinik/ 

Kreißsaal im 

Haupthaus, sowie 

das Medizini-

sches Versor-

gungszentrum 

Gynäkologie 

(MVZ-GYN) im 

Ärztehaus sind 

barrierefrei zu 

erreichen  
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Zusatzinformationen | zusätzliche Aktivitäten : 
 

Nachfolgende Informationen sind gesondert, außerhalb der Tabelle gemeldet worden. 

 

1. Referate für Wirtschaft 

Seitens des Referates für Wirtschaft wurden folgende Maßnahmen eingeleitet: 

 

a) Gutachten „Barrierefreier Tourismus in der Seestadt Bremerhaven 

Gutachten „Barrierefreier Tourismus in der Seestadt Bremerhaven“: Mit diesem 

Gutachten zur aktuellen Situation der Barrierefreiheit im touristischen Angebot 

Bremerhavens soll die Grundlage zur Erschließung von Marktpotenzialen geschaf-

fen werden. Die konkreten Handlungsempfehlungen zum Abbau bestehender Bar-

rieren sowie zum Ausbau/zur Schaffung neuer barrierefreier Tourismusangebote 

und damit zur Stärkung der touristischen Qualität werden über die Erlebnis Bre-

merhaven laufend umgesetzt. 
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b) Bremerhaven – Barrierefreiheit geprüft 

Zertifizierung „Bremerhaven – Barrierefreiheit geprüft“: Am 10. Oktober 2018 führte 

das Referat in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Bremen, dem DEHOGA 

und der Erlebnis eine Veranstaltung unter dem Titel „Reisen für Alle“ mit dem Ziel 

durch, touristische Leistungsträger für das Kennzeichnungssystem „Zertifikat Bre-

merhaven – Barrierefreiheit geprüft“ zu gewinnen. Zur Erlangung dieses Zertifikat 

sind drei Angebotsbündel bestehend aus jeweils drei touristischen Leistungsträ-

gern erforderlich. Mittlerweile haben sich über 20 Leistungsträger für die Durchfüh-

rung der Zertifizierung angemeldet; diese wird Anfang des kommenden Jahres 

durchgeführt.  
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c) Access City Award 

„Access City Award“: Im September 2018 reichte das Referat für Wirtschaft eine 

Bewerbung zum Access City Award bei der Europäischen Kommission ein. Im 

Rahmen dieses Awards will die Kommission die Chancengleichheit und Barriere-

freiheit für Menschen mit Behinderung fördern.  

 

d) Kongress „Touristische Einrichtungen barrierefrei erleben“ 

Kongress „Touristische Einrichtungen barrierefrei erleben“: Im April 2019 findet 

dieser zweitägige Kongress in Kooperation mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe 

e.V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe in Bremerhaven statt. Ziel ist, 

die Möglichkeit von barrierefreien Reisen insbesondere am Tourismusstandort 

Bremerhaven bundesweit bekannt zu machen. 

 

e) „Taktiles Stadtmodell“ 

„Taktiles Stadtmodell“: Derzeit laufen die Planungen für die Erstellung eines takti-

len Stadtmodells, welches in den Havenwelten aufgestellt werden soll.         

 

2. Die Stadtkämmerei  

meldet Fehlanzeige. 
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3. Das Steueramt 

meldet Fehlanzeige. 

 

4. Das Umweltschutzamt 

meldet Fehlanzeige 

 

5. Das Vermessungs- und Katasteramt  

ist nicht unmittelbar von Maßnahmen des Teilhabeplans betroffen. Aktuell ist das Amt an 

einem Kooperationsprojekt unter Federführung der Universität Bremen, Fachbereich In-

formatik (HCI – Mensch-Technik-Interaktion) beteiligt, bei dem eine mobile App zur Echt-

zeitnavigation für Menschen mit Behinderung in Bremen/Bremerhaven entwickelt werden 

soll. Das Vermessungs- und Katasteramt wird das Projekt mit GIS- und Geodaten unter-

stützen, eine genaue Beschreibung der erforderlichen Geodaten liegt derzeit aber noch 

nicht vor.“ 

 

6. Amt für Jugend, Familie und Frauen: 

Die Themen werden fortlaufend bearbeitet. Die Reform des SGB VIII wurde zunächst aus-

gesetzt und wird auf Bundesebene jetzt in einem breiten Beteiligungsprozess neu organi-

siert. Es bleibt abzuwarten, wie die konkreten Regelungen zum Thema behinderte Kinder 

und Jugendliche im SGB VIII gefasst werden. Anschließend sind kommunale Abstim-

mungs- und Umsetzungsgespräche mit allen betroffenen Ämtern, Trägern und Einrichtun-

gen notwendig. 

 

7. Stadtbibliothek 

Sowohl die Bibliothek im Hanse Care als auch die Stadtteilbibliothek Leherheide sind bar-

rierefrei und werden von Kitas, Schulen einschl. der Inklusionsklassen und auch den 

„normalen“ Bürgern und Bürgerinnen besucht. Darunter sind im Hanse Carré auch mehre-

re Rollstuhlfahrer/innen. Außerdem bieten wir ein vielfältiges Veranstaltungsangebot. 

Es  gibt einen kleinen Bestand an Büchern zum Thema „Leicht lesen“. Für die Angebote 

der Bibliothek wurde auch ein Flyer in leichter Sprache erstellt. 

 

Wünsche der Stadtbibliothek: 

Die Stadtbibliothek im Hanse Carré verfügt über ein Behinderten-WC.  Allerdings gibt es 

für die beiden Türen (Vorraum er Besucher-WCs und Behinderten-WC) keine automati-

schen Türöffner. Dies würden wir gerne ändern lassen. 
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8. Feuerwehr 

Nr. Maßnahme Zustän-

digkeit 

Bearbeitungsvermerk 

Zeitrahmen 

1. Förderung der Beschäfti-

gung von Menschen mit 

Behinderungen sofern es 

der Tätigkeitsbereich zu-

lässt 

Feuer-

wehr / 

Perso-

nalamt  

fortlaufend 

2. bedarfsorientierte Einrich-

tung der Arbeitsplätze 

(Sondermobiliar) für 

Menschen mit Behinde-

rung 

Feuer-

wehr 

fortlaufend 

3. Barrierefreier Zutritt zur 

Zentralen Feuerwache  

Feuer-

wehr 

fortlaufend 

4. Vorhaltung eines WCs für 

Menschen mit Behinde-

rungen 

Feuer-

wehr 

fortlaufend 

5. Ausstattung der Einsatz-

mittel für eine patienten-

orientierte Rettung und 

medizinische Behandlung 

für Menschen mit dauer-

hafter und temporärer 

Behinderung 

Feuer-

wehr  

fortlaufend 

6. Aus- und Fortbildungs-

maßnahmen für das Ein-

satzpersonal bzgl. der 

patientengerechten Ret-

tung und medizinischen 

Behandlung für Men-

schen mit dauerhafter 

und temporärer Behinde-

rung 

Feuer-

wehr  

fortlaufend 
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7. Planung von regelmäßi-

gen Führungskräftefort-

bildungen in Absprache 

und gemeinsam mit Amt 

57 

Feuer-

wehr 

und Amt 

für Men-

Men-

schen 

mit Be-

hinde-

rung 

fortlaufend 

 

9. Kulturamt 

in der Matrix ist das Kulturamt nur unter dem Punkt „Netzwerk“ zu finden. 

Meiner Einschätzung nach besteht ein verlässliches Netzwerk; der Kontakt zum Amt für 

Menschen mit Behinderung ist gut ebenso wie der Kontakt zur Lebenshilfe. Mit beiden ha-

ben wir beispielsweise eng bei der Realisierung des integrativen Tanzgastspiels „Die ei-

nen die andern“ kooperiert. In Vorbereitung zu dem Gastspiel wurde explizit ein Einfüh-

rungsworkshop für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung angeboten. 

 

Das Amt für Menschen mit Behinderung beteiligt sich seit dem Jahr 2017 mit eigenen Ver-

anstaltungen an der „Langen Nacht der Kultur“ und ist mit in dem Verteiler. In der Broschü-

re zur „Langen Nacht der Kultur“ wird seit zwei Jahren ausgewiesen, welche Veranstal-

tungssorte barrierefrei ist. 

 

Die Veranstaltungen des Kulturamts sind in der Regel barrierefrei. Das gilt insbesondere 

für die Großveranstaltungen Kino im Hafen und das Lichterspektakel sowie die Verleihung 

des Jeanette Schocken Literaturpreises. Die Angebote der kulturpädagogischen Projekte 

TheaTheo und TAPST stehen grundsätzlich Menschen mit und ohne Behinderung offen. 

 

10. Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik 

Das Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik (83) ist nicht unmittelbar von Maßnahmen 

des Teilhabeplans betroffen. Sehr wohl fördern wir jedoch Beschäftigungs- und Qualifizie-

rungsträger, die als Zielgruppe auch Menschen mit Behinderungen beschäftigen (Förder-

werk Bremerhaven GmbH) bzw. eine Integrationsabteilung unterhalten (faden e.V.). 
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11. Bürger- und Ordnungsamt 

Die das Bürger- und Ordnungsamt betreffende Punkte befinden sich in fortlaufender  

Umsetzung. 

 

12. Rechts- und Versicherungsamt 

Für das Rechts- und Versicherungsamt wird Folgendes gemeldet zu den Punkten „6. 

Schutz der Persönlichkeitsrechte/ Recht und Justiz“ Punkt 3 (Bildung einer Arbeitsgruppe 

zur Anpassung des Ortsrechts) und „8. Barrierefreie Kommunikation und Information“ 

Punkt 8 (Projekt leichte/einfache Sprache): 

Das Rechts- und Versicherungsamt will sich der Bildung der diesbezüglichen Projekt-

gruppe(n) nach einem nahezu vollständigen Personalwechsel in 2018 nicht verschließen. 

Unabhängig davon, was tatsächlich Gegenstand solcher Arbeits-/Projektgruppen sein 

kann, besteht die grundsätzliche Bereitschaft, zu ersten Treffen im Herbst 2019.   

 

13. Standesamt 

Mit dem Umzug des Standesamtes von der Hafenstr. 14 zum neuen Standort „Am Alten 

Hafen 118“ ist das Standesamt barrierefrei geworden. 

 

Vor dem Standesamt wurden 3 Behindertenparkplätze eingerichtet. 

Vom Eingangsbereich (EG) bis zum Standesamt (2. und 7. OG) sind automatische Türöff-

ner angebracht. Fahrstühle sind vorhanden. Die Büros im Standesamt sind barrierefrei. 

Der Anmeldebereich mit Tresen lässt rechts einen Durchgang für Menschen mit Behinde-

rung an einen separaten Schreibtisch zu, damit „auf Augenhöhe“ mit dem Kunden das 

Gespräch geführt werden kann. 

 

Das Behinderten-WC (Unisex-Kundentoilette) ist ausgestattet mit einer 1 m Durchgangstür 

(extra breit) und ist sehr geräumig (großer Wendekreis geschaffen). Notruf-Vorrichtungen 

sind selbstverständlich vorhanden. 

 

Der Traubereich in der 7. Etage (Flur, Trausaal usw.) ist ebenfalls geräumig. Bei der Kon-

zeption des Trautisches wurde auf Barrierefreiheit geachtet. Rollstuhlfahrer können hier 

problemlos am Tisch gefahren werden (genug „Beinfreiheit“ für den Rollstuhl). Bei der Be-

stuhlung (rechts und links 4er-Reihung können Rollstuhlfahrer bequem neben den Stuhl-

reihen Platz nehmen. Rollatoren und Kinderwagen können auch neben die Stuhlreihen 

platziert werden. 
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14. Entsorgungsbetriebe Bremerhaven 

Die EBB beschäftigt seit Jahren prozentual (2018=27,32%) die meisten Beschäftigten mit 

Behinderungen im Magistrat.  
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Die Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen erfolgt in den Stellenauswahlver-

fahren soweit möglich und durch Anpassungen des Arbeitsplatzes. 

 

In unseren Betriebsräumen ist die Barrierefreiheit am Arbeitsplatz sichergestellt.  

 

Wir führen alle notwendigen BEM Gespräche durch. In 2018 waren dies sieben. Wir haben 

in 2018 zwei  Gespräche nach § 167 (1) SGB IX durchgeführt. 

 

15. Stadtplanungsamt 

Wie bereits bei der letzten Evaluation übermittelt, verweisen wir darauf, dass die Belange 

der Menschen mit Behinderungen regelmäßig in die von hier zu erstellenden Planungen 

(Verkehrs-, Flächennutzungs- und Bebauungspläne sowie andere städtebaulichen Pläne) 

einfließen, gegebenenfalls auch durch Bestandsaufnahmen vor Ort oder andere Beteili-

gungsformen. Weitergehende hiervon unabhängige Ortsbesichtigungen sind jedoch nicht 

Bestandteil unseres Aufgabenportfolios und wären aufgrund der hier seit 2015 – und auch 

schon davor – anhaltend angespannten Personalsituation ohnehin nicht leistbar gewesen. 

 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass von uns keine Ausführungsplanungen für Baumaß-

nahmen vorgenommen werden. Im Baugenehmigungsverfahren lediglich die Vereinbarkeit 

mit den planungsrechtlichen Bestimmungen sowie den städtebaulichen Belangen zu prü-

fen ist. Die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften zur Behinderten-

freundlichkeit/Behindertengerechtigkeit gehört nicht zu unserem Prüfungsumfang. 

 

Zu 3. Nr. 8 und 14 in der Tabelle: 

Mit Einführung der Richtlinie zum „barrierefreien Bauen“ (verkürzt) sind diese beiden 

Punkte u.E. abgearbeitet.  

 

16. Baureferat 

Das Baureferat meldet Fehlanzeige. 

 

17. Klinikum Bremerhaven 

Als Krankenhaus haben wir täglich mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu tun. Dabei 

sind wir sowohl auf Patienten, als auch auf Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen gut vorbe-

reitet. Dies umfasst zum einen bauliche Maßnahmen (Barrierefreiheit) zum anderen aber 

auch organisatorische Maßnahmen.   
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Beispielsweise ist die Quote unserer Mitarbeiter mit Behinderung im Klinikum Bremer-

haven Reinkenheide so hoch, dass wir eine Freistellung für eine Schwerbehindertenvertre-

tung implementieren konnten. Diese feste Anlaufstelle für Mitarbeiter mit Behinderung wird 

sehr gut angenommen.   

  

Ebenso stolz sind wir auf unser gut funktionierendes betriebliches Eingliederungsma-

nagement (BEM).   

  

Patienten können sich bei Problemen jederzeit an die Pflegekräfte wenden. Für den Fall, 

dass im direkten Kontakt Patient-Pflege bzw. Patient-Arzt keine einvernehmliche Lösung 

bereitgestellt werden kann, halten wir im Haus ein zentrales Lob- und Beschwerdema-

nagement vor, welches sich um die Belange der Patienten kümmert.   
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18. Magistratskanzlei 

Die Magistratskanzlei (MK) hat in ihrem Briefbogen standardisiert den barrierefreien Zugang zu 

den Räumlichkeiten der MK beschrieben. Eine Ausweitung dieses Hinweises auf weitere Fachäm-

ter wird aktuell geprüft. Zur Sensibilisierung für das Thema Inklusion wurde u. a. der Knigge-

Ratgeber zum respektvollen Umgang mit behinderten Menschen den Beschäftigten des Magistrats 

im Intranet zur Kenntnis geben. Darüber hinaus werden alle im magistratsinternen Online-Magazin 

verwendeten Bilder mit einem Alternativtext beschrieben, so dass sie auch für blinde und sehbe-

hinderte Beschäftigte des Magistrats barrierefrei sind.  

 

19. Amt für Menschen mit Behinderung 

In Zusammenarbeit mit der Gesamtschwerbehindertenvertretung des Magistrat ist folgende Infor-

mation entstanden: 
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Neben dem Vorstehenden, teilt das Amt für Menschen mit Behinderung teils stichwortartig und 

belegt mit Bildern folgendes mit. 

 

Voraussichtlich im April/ Mai 2019 wird die Rampe am Wasserstandsanzeiger zur Saison einge-

weiht. Es handelt sich hierbei um eine Rampe, welche die Terrasse am Wasserstandsanzeiger von 

der Seite des Weserstrandbades her barrierefrei zugänglich macht. 

 

Ebenfalls im Bereich Weserverlaufs muss festgehalten werden, dass die Gedenkstätte für Auf See 

bestattete nunmehr barrierefrei zugänglich ist. Damit sind die Gedenkdalben barrierefrei erreich-

bar. 

 

Im Weserstrandbad ist ein barrierefreier Strandkorb zur Verfügung gestellt worden. Dieser kann 

von Rollstuhlfahrern am Weserstrand erreicht und benutzt werden. 

 

Das Amt für Menschen mit Behinderung ist ebenfalls bei der Gestaltung der Steganlage im Bereich 

der Hafenwelten beteiligt worden. Hier wurde Wert darauf gelegt, eine möglichst barrierefreie Zu-

gänglichkeit in diesem zentraltouristischen Areal zu erreichen.  

 

Weiterhin ist im Bereich der Hafenwelten das Deutsche Auswandererhaus zertifiziert worden. Es 

ist somit von der Organisation „Reisen für alle“ untersucht worden und zertifiziert worden. 

 

 

Der Stadtrat für Menschen mit Behinderung hat zusammen mit dem lokalen Behindertenbeauftrag-

ten aus dem Amt für Menschen mit Behinderung ein Vortrag über barrierefreie Museen im deut-

schen Schifffahrtsmuseum gehalten. Dies fand im Rahmen einer Veranstaltung über Museumspä-

dagogik statt. Veranstaltungstermin war der 11. August 2018. 
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Es ist dem Dezernat V gelungen eine Zeitungserie im Sonntagsjournal zu platzieren. Hier wurde 

über 15 Wochen lang das Thema „Mensch und Behinderung - der tägliche Hindernislauf“ erörtert. 

Dies war ein großer Beitrag zum Thema Bewusstseinsbildung. Gerade an dieser Stelle wurde 

eben auch das ausgezeichnete Spiralenhaus, eine Innovation für barrierefreie Architektur für Bau-

en im Bestand, der Stäwog dargestellt. Dies ist lediglich ein Beispiel für viele Produkte mit Blick auf 

die Barrierefreiheit der Stäwog. 
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Im Bereich Sport hat die Mitarbeiterin für die Stelle „Inklusion in Sport“ ihre Arbeit Mitte 2016 auf-

genommen. Dies war zunächst befristet bis zum 31.12.2018. Auf Bestreben des Amtes für Men-

schen mit Behinderung wurde diese Stelle bis zum 31.12.2019 im Rahmen einer Projektverlänge-

rung verlängert. Hierzu waren die Beschlüsse der Deputation, Wirtschaft Arbeit, Häfen und der 

Deputation Sport sowie der zuständigen Ausschüsse in der Stadt Bremerhaven notwendig. Mit der 

Verlängerung kann die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden. Das Amt 57 durch die Stelleninhabe-

rin eine Bewerbung für die Anerkennung einer Modellregion abgegeben. Nach Auswertung des 

Verfahrens konnte die Stadt Bremerhaven sich unter 40 Bewerbern behaupten und galt somit als 

Modellregion für inklusive Sport. 

 

 

Quelle: https://www.mehr-inklusion-fuer-alle.de/modellregionen.html 

 

https://www.mehr-inklusion-fuer-alle.de/modellregionen.html
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 Team MIA 
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Bezüglich der Beratung von Menschen mit Behinderung ist es auf Bestreben des Dezernates V mit 

dem Amt für Menschen mit Behinderung gelungen die sogenannte ergänzende unabhängige Teil-

habeberatung hier in Bremerhaven zu platzieren. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

ist beim Betreuungsverein angesiedelt. 

.  
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Im Bereich der Kultur und Freizeit ist unter anderem ein Netzwerk für die „alte Bürger“ entstanden. 

Hier werden mit den ortsansässigen Gaststätten Überlegungen angestellt das Kulturleben in der 

„alten Bürger“ weiter für jedermann und jeder Frau zugänglicher zu machen.  

 

Die Parallelstraße zur „alten Bürger“, die Barkhausenstraße, wird ebenfalls eine Aufwertung erfah-

ren. Zunächst einmal wird dort eine neue Buslinie verkehren. Die Buslinie verbindet den „Roten 

Sand“ mit dem Fischereihafen. Damit sind alle ortsansässigen Kammern und Ämter und Einrich-

tung fürs betreute Wohnen und die neuen Bürger im Bereich des alten und neuen Hafens mit einer 

Buslinie neu angebunden. 
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Im Stadtteil Wulsdorf sind derzeit zwei markante Aufgabenfelder denen sich das Amt für Menschen 

mit Behinderung unter anderem widmet. Das Dezernat V hat die Thematik der Zugänglichkeit der 

Kapelle zum Friedhof in Wulsdorf in die Politik eingespeist. Die Kapelle ist nicht barrierefrei. 

 

Ein weiterer Punkt in Wulsdorf ist der Bahnhof in Wulsdorf. Der Umbau befindet sich in der Pla-

nung. Bei entsprechenden Besprechungen ist das Amt für Menschen mit Behinderung zugegen 

gewesen. Aufgrund der besonderen topographischen Lage wurde hier ein Fahrstuhl zugesagt. Das 

Amt 57 hat jedoch Wert darauf gelegt, dass eine Notrufmöglichkeit, bedienbar für jedermann instal-

liert wird. Das hat den Grund: dazu muss man sich folgende Situation vorstellen. Eine Person ver-

lässt den angekommenen Zug barrierefrei zum Bahnsteig. Der Zug fährt weiter. Die stark gehbe-

hinderte Person bzw. behinderte Person im Rollstuhl bzw. Mütter und Väter mit Kinderwagen 

möchten den Fahrstuhl benutzen. Nun ist der Fahrstuhl ausgefallen. Eine Information erfolgte im 

Zug leider nicht. Dann könnte allenfalls die Person mit dem Kinderwagen die Treppe erklimmen. 

Die Rollstuhlfahrerinnen bzw. der Rollstuhlfahrer haben dann keine Chance dem Bahnhof zu ver-

lassen. 

Deshalb wurde hier ein erweiterter Fokus darauf gelegt und die Forderung erhoben, dass eine Not-

rufmöglichkeit seitens des Betreibers geschaffen wird. Es handelt sich hierbei um eine besondere 

topographische Lage, die dieses erforderlich macht. Der Bahnsteig ist tiefer gelegen. Vergleichbar 

ist dies mit dem Bahnhof Kassel. Hier haben die Reisenden jedoch noch eine Chance den Bahn-

steig zu verlassen für den Fall, wenn der Fahrstuhl ausgefallen ist. Diese Situation besteht in Bre-

merhaven am Bahnhof in Wulsdorf nicht. 

 

Am Hauptbahnhof wurde vom Amt für Menschen mit Behinderung ein länger geplantes Blinden-

leitsystem erstellt und aufgestellt. 
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Regelmäßige Beteiligungen bei der Begehung von Stadtfesten bzw. Beteiligung bei der 

Begehung während der Abnahme des Weihnachtsmarktes führte zu folgende Ergebnisse. 
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Das Amt für Straßen- und Brückenbau beteiligte das Amt für Menschen mit Behinderung 

umfangreich bei der Planung der Ersatzaufgänge nach Wegfall der Treppen an der Ken-

nedy Brücke. Besprechungen und Abstimmungen führten zu einer Rampe.  
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Ebenso wurde nach jahrelanger Bemühung gemeinsam mit dem Referat für Wirtschaft 

und dem Amt für Menschen mit Behinderung eine Lösung für den barrierefreien Zugang 

zur Terrasse am Wasserstandsanzeiger am Weserdeich geschaffen. Die Rampe führt vom 

Weserstrandbad auf die Terrasse. So besteht eine Verbindung von barrierefreien Strand-

körben direkt zur Terrasse. 
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Auszug aus Brem BGG 
 

Unter Mitwirkung des Dezernates V und dem Amt für Menschen mit Behinderung wurde das Bre-

mischen Behindertengleichstellungsgesetz reformiert. Neben vielen wichtigen Bestimmungen sind 

an dieser Stelle lediglich der § 2 und der § 8 des bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

erwähnt. 

 

Hervorzuheben ist, dass der Geltungsbereich erweitert worden ist (siehe dazu § 2). In § 8 ist eine 

zeitliche Regelung getroffen worden, in der die baulichen Barrieren erfasst werden. Danach soll 

berechnet werden, was die Beseitigung dieser Barrieren kosten würde. Ferner soll ein Zeitplan zur 

Beseitigung dieser Barrieren aufgestellt werden. 

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Träger öffentlicher Gewalt. Träger öffentlicher Gewalt im Sin-

ne dieses Gesetzes sind die Behörden der Freien Hansestadt Bremen, der Stadtgemein-

den Bremen und Bremerhaven sowie die weiteren landesunmittelbaren und kommunalen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Beliehene und sonstige 

Landesorgane sind Träger öffentlicher Gewalt, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwal-

tungsaufgaben wahrnehmen. 

 

(2) Bei der Ausübung der Gesellschafterrechte in privatrechtlich organisierten Un-

ternehmen, auf die der Träger öffentlicher Gewalt aufgrund Eigentum, finanzieller 

Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unter-
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nehmens regeln, mittelbar oder unmittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben 

kann, wirken die auf Veranlassung dieser Träger entsandten Mitglieder der Auf-

sichts-organe der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit daraufhin, dass die Ziele dieses 

Gesetzes angemessen berücksichtigt werden. 

(3) Die Träger öffentlicher Gewalt sollen darauf hinwirken, dass Leistungserbringer öffent-

lich-rechtlicher Leistungen die Ziele dieses Gesetzes in angemessener Weise berücksich-

tigen. 

 

(4) Gewähren Träger öffentlicher Gewalt Zuwendungen nach § 23 der Landeshaus-

haltsordnung als institutionelle Förderungen, so sollen sie durch Nebenbestim-

mungen zum Zuwendungsbescheid oder vertragliche Vereinbarung darauf hinwir-

ken, dass die institutionellen Zuwendungsempfänger die Ziele dieses Gesetzes be-

rück-sichtigen, soweit sie für die Zuwendungsempfänger keine unangemessene 

wirtschaftliche Belastung darstellen. Für Zuwendungen im Wege der Projektförde-

rung sollen ebenfalls entsprechende Nebenbestimmungen und Vereinbarungen er-

lassen und getroffen werden, soweit sie für die Zuwendungsempfänger keine unan-

gemessene wirtschaftliche Belastung darstellen. Aus der Nebenbestimmung zum 

Zuwendungsbescheid oder der vertraglichen Vereinbarung muss hervorgehen, wel-

che Vorschriften anzuwenden sind. Für Forschungseinrichtungen in der Freien 

Hansestadt Bremen gelten die Regelungen der Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass 

eine Berücksichtigung dieses Gesetzes in seinen Grundzügen erfolgen soll. 

 

(5) Weitergehende Vorschriften bleiben von den Absätzen 1 bis 4 unberührt. Dieses Ge-

setz findet keine Anwendung, soweit das Behindertengleichstellungs-gesetz des Bundes 

Anwendung findet. 

 

§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 

(1) Zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum der Träger öffentlicher Gewalt 

sollen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik barriere-frei gestaltet 

werden. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen 

Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden. 

 

(2) Die Träger öffentlicher Gewalt sollen anlässlich der Durchführung von investiven Bau-

maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 bauliche Barrieren in den nicht von diesen Baumaß-

nahmen unmittelbar betroffenen Gebäudeteilen, soweit sie dem Publikumsverkehr dienen, 

feststellen und unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten abbauen sofern der 
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Abbau für den jeweiligen Träger öffentlicher Gewalt nicht eine unangemessene wirtschaft-

liche Belastung darstellt. 

 

(3) Die Träger öffentlicher Gewalt erstellen über die in ihrem Eigentum stehenden 

und von ihnen genutzten Gebäude bis zum 1. Januar 2023 Berichte über den Stand 

der Barrierefreiheit dieser Bestandsgebäude. Beruhend auf den Berichten nach Satz 

1, soll die Freie Hansestadt Bremen sowie die Stadtgemeinden Bremen und Bre-

merhaven verbindliche und überprüfbare Maßnahmen- und Zeitpläne zum weiteren 

Abbau von Barrieren erarbeiten. 

(4) Die Träger öffentlicher Gewalt sind verpflichtet, die Barrierefreiheit bei Anmie-

tungen der von ihnen genutzten Bauten zu berücksichtigen. Künftig sollen nur bar-

rierefreie Bauten oder Bauten, in denen die baulichen Barrieren unter Berücksichti-

gung der baulichen Gegebenheiten abgebaut werden können, angemietet werden, 

soweit die Anmietung den Träger öffentlicher Gewalt nicht unverhältnismäßig oder 

unbillig belastet. 

 

(5) Sonstige bauliche oder andere Anlagen der Träger öffentlicher Gewalt, öffentliche We-

ge, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungs-

mittel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvor-

schriften barrierefrei zu gestalten. 

 

(6) Bezüglich baulicher Veränderungen von Kulturdenkmälern gilt das Bremische Denk-

malschutzgesetz und die dort niedergelegten Regelungen zur Berücksichtigung der Barrie-

refreiheit. 

 

(7) Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr soll durch die Sicherstellung von Beratungs-

angeboten die Träger öffentlicher Gewalt sowie auch die Unternehmen und Unterneh-

mensverbände gemäß § 6 bei der Entwicklung von Konzepten und der Umsetzung von 

konkreten Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit unterstützen. Insbesondere zu 

diesem Zweck ist durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die Stelle eines oder 

einer Beauftragten für bauliche Barrierefreiheit zu schaffen. Das Beratungsangebot kann 

auch an Dritte übertragen werden. 
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Informationsmaterial für Menschen mit Behinderung 
 

Weihnachtsmarkt 2017 
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Weihnachtsmarkt 2018 
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Seestadtfest 2018 
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Stadtplan Bremerhaven Barrierefrei 
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Lange Nacht der Kultur 2018 
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Das Amt für Menschen mit Behinderung dankt dem Inklusionsbeirat für die effektive 

Zusammenarbeit! 

 


